
• 

BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT 

Tel. : (01) 51522 - 0 

Präsident des Nationalrates Fax: (01) 51522 - 7737 

Parlament 
1017 Wien 

DVA : 0441473 
Abteilung: V/4 
Sachbearbeiterin: Wollansky 
Durchwahl : 1751 

Wien, am 1. Juli 2002 
GZ: 54 3895/78-V/4/02 

Betrifft: Entwurf einer Novelle zum Umweltförderungsgesetz - Begutachtung 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft erlaubt 
sich, in der Beilage den Entwurf einer Novelle zum Umweltförderungsgesetz. BGBI. Nr. 
185/1993, samt Vorblatt und Erläuterungen zur Begutachtung zu übermitteln, mit dem 
Ersuchen um allfällige Stellungnahme an das BMLFUW, Abteilung V/4 
(abteilung.14@bmu.gv.at) bis längstens 

12. August 2002. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, so wird angenommen, 
dass gegen die Entwürfe kein Einwand besteht. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfe~ng: 
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Für den Bundesminister: 
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Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Entwurf. 26. Juni 2002 

Bundesgesetz, mit dem das Umweltf'orderungsgesetz geändert wird 

Das UmweltfOrderungsgesetz (UFG). BGBI. ]8511993. zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I 
Nr. 47/2002. wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel des Bundesgeset:zes lautet: 

• .Bundesgesetz über die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft. der Umwelt. 
der Altlastensanierung. zum Schutz der Umwelt im Ausland und über das österreichische JI/CDM-Programm f1ir 
den Klimaschutz (Umweltförderungsgesetz - UFG)" 

2. /11 der Überschr~ft vor § 1 wird das Wort .. Förderungsziele" durch das Wort .Ziele" ersetzt. 

3. In § 1 lautet der Eillleitullgssat~: 

.. § 1. Ziele dieses Bundesgesetzes sind:" 

4. § 1 Z 3 lautet: 

.. 3. Schutz der Umwelt durch materielle und immaterielle Leistungen bei anlagenbezogenen Maßnahmen im 
Ausland, die der Umsetzung nationaler. gemeinschaftsrechtlicher oder internationaler Umwelt- und 
Klimaschutzziele gemäß § 23 Abs. 2 und §§ 29 ff dienen." 

5. In § 2 Abs. 1 lautet der erste Sac 

.. § 2. (]) Die Gewährung einer Förderung oder der Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten soll einen 
größtmöglichen Effekt für den Umweltschutz bewirken." 

6. In der Überschrift vor § 3 wird die Wortfolge .. Allgemeine Förderungsvoraussetzungen" durch die Wortfolge 
.. Allgemeine Voraussetzungen" erset;}. 

7. § 3 Abs. 1 lautet: 

,.§ 3. ( 1) Die Förderung oder der Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten setzt voraus. dass 
1. die Maßnahme den Anforderungen der jeweiligen Richtlinien (§ 13) entspricht. 
2. die Finanzierung der Maßnahme unter Berücksichtigung der Förderung oder des Ankaufs der 

Emissionsreduktionseinheiten sichergestellt ist." 

8. In § 3 Abs. 2 wird das Wort "Förderungen" durch die Wortfolge .. Förderungen oder Ankäufe" ersetzt. 

9. § 3 Abs. 3 lautet: 

•. (3) Der Förderungs- oder Ankaufswerber hat sich bei Stellung des Ansuchens und in der Folge über den 
gesamten Zeitraum der Abwicklung hin zu verpflichten. die gemäß § 11 betraute Abwicklungsstelle über die 
Inanspruchnahme weiterer Förderungen zu informieren. Dies ist auch der jeweiligen Kommission mitzuteilen. 
Die Abwicklungsstelle ist verpflichtet. die mit der jeweiligen Abwicklung der betreffenden anderen 
Förderungen betrauten Institutionen über die beabsichtigte oder erfolgte Vergabe von Förderungsmiueln oder 
Ankäufe von Emissionsreduktionseinheiten nach diesem Bundesgesetz zu benachrichtigen." 

10. § 4 lautet: 

.. § 4. Ein Rechtsanspruch auf Förderung oder Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten besteht nicht." 

11. In der Überschr~ft vor § 5 wird das Wort .. Förderungsarten" durch das Wort .. Mitteleinsatz" erset:t. 

12. § 5 lautet: 

,,§ 5. Zur Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes können 
1. Förderungen durch Gewährung von Finanzierungs- oder Investitionszuschüssen sowie für laufende 

Altlastensanierungs- oder -sicherungs maßnahmen gemäß § 38 Z I und 3 auch durch Gewährung von 
sonstigen Zuschüssen getätigt oder 

2. Emissionsreduktionseinheiten gemäß §§ 29 ff angekauft werden." 

13. § 6 Abs. 1 und 1 a lauten: 

.. § 6. ( 1 ) Die Mittel für Förderungen und Ankäufe werden aufgebracht: 
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1. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§ 16 ff) durch Vorwegabzüge und Kostenbeiträge nach 
Maßgabe des jeweiligen Finanzausgleichsgesetzes; 

2. für Zwecke der Umweltförderung im Inland und der UmweltItirderung im Ausland (§ 23 ff) aus 
Bundesmitteln nach Maßgabe der für diese Zwecke im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes 
verfügbaren Förderungsmittel; 

3. für Zwecke des österreichischen JUCDM-Programms aus den für diese Zwecke im Rahmen des 
jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren Mittel: 

4. für Zwecke der Altlastensanierung (§ 37 ff) durch Altlastenbeiträge (§ 12 des 
Altlastensanierungsgesetzes. BGBL Ne. 299/1989 in der jeweils geltenden Fassung). 

(la) Die Mittel für die Abwicklung der Förderungen und Ankäufe werden aufgebracht: 

1. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§ 16 ff) ab dem Jahr 2000 aus dem Reinvermögen des 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds (§ 37 Abs. 5a); 

2. für Zwecke der Umwe!tförderung im Inland und der Umweltförderung im Ausland (§ 23 ff) aus 
Bundesmitteln nach Maßgabe der für diese Zwecke im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes 
verfügbaren Förderungsmittel; 

3. für Zwecke des österreichischen JI/CDM-Programms. einschließlich der Kosten der RegistersteIle. aus 
den für diese Zwecke im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren Mittel; 

4. für Zwecke der A1tlastensanierung (§ 37 ff) durch Altlastenbeiträge (§ 12 des 
Altlastensanierungsgesetzes. BGBI. Nr. 29911989 in der jeweils geltenden Fassung)." 

/4. in § 6 wird nach Abs. 2afolgender neuer Abs. 2b eingefügt: 

.. (2b) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann ab dem Jahr 
2003 für Zwecke des österreichischen JI/CDM-Programms (§§ 29 ff) für Ankäufe von Reduktionseinheiten 
Verpflichtungen eingehen. deren Ausmaß ab dem Jahr 2003 jährlich jeweils einem Barwert von bis zu 36 Mio. € 
entspricht. Soweit Verpflichtungen bis zu diesem Ausmaß nicht eingegangen oder nicht in Anspruch genommen 
werden. können diese in den Folgejahren zusätzlich eingegangen werden." 

15. 111 § 6 entfällt der bisherige Abs. 2b. 

16. § 6 Abs. 3 Jaufet: 

.. (3) Der Aufwand für folgende Aufträge gemäß § 12 Abs. 7 ist ganz oder teilweise aus Mitteln gemäß 
Abs. 1 zu tragen: 

1. Aufträge nach § 17 Abs. 1 Z 6 und § 21 unter Einrechnung in den Zusagerahmen gemäß § 6 Abs. 2 und 
2a: 

2. Aufträge nach § 24 Z 4 und 5 sowie § 27a. 
3. Aufträge nach § 31 unter Einrechnung in den Zusagerahmen gemäß § 6 Abs. 2b: 
4. Aufträge mach § 38 Z 3 und 4 sowie § 41a." 

17. § 7 laufet: 

.. § 7. Zur Beratung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft bei 
der Entscheidung über Ansuchen auf Förderung oder Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten, der Erstellung 
der Richtlinien (§ 13) und der Förderungs- und Ankaufsprogramme werden folgende Kommissionen 
eingerichtet: 

1. Kommission in Angelegenheiten der Siedlungswasserwirtschaft: 
2. Kommission in Angelegenheiten der Umweltförderung im Inland und Umweltförderung im Ausland; 
3. Kommission in Angelegenheiten des österreichischen JUCDM-Programms; 
4. Kommission in Angelegenheiten der Altlastensanierung." 

18. In /0 Abs. J wird das Wort "Förderungsansuchen" durch die Wortfolge "Ansuchen auf Förderung oder 
Ankauf )'on Emissionsreduktionseinheilen" sowie das Wort •. Förderungsprogramme" durch die Wortfolge 
"Förderungs- oder Ankmgsprogramme" erset::J. 

19. §§ 11 und 12 lauten: 

,.Abwicklungsstelle, Aufgaben 

§ 11. (1) Mit der Abwicklung der Förderungen und Ankäufe wird die KommunaIkredit Austria AG als 
Abwicklungsstelle betraut. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft 
wird ermächtigt. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen einen Vertrag über die inhaltliche 
Ausgestaltung der Abwicklung mit der Kommunalkredit Austria AG abzuschließen. 

(2) Der Vertrag gemäß Abs. I hat insbesondere zu regeln 
1. die Autbereitung und Prüfung der Förderungs- oder Ankaufsansuchen gemäß den Bestimmungen dieses 

Gesetzes und den jeweiligen Richtlinien: 
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2. die Übennittlung der aufbereiteten Förderungs- oder Ankaufsansuchen an die entsprechende 

Kommission zur Beratung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zur Entscheidung über die Ansuchen: 

3. den Abschluss der Verträge im Namen und auf Rechnung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft mit den Förderungs- oder Ankaufswerbern. die 
Abrechnung und die Auszahlung der Förderungs- oder Ankaufsmittel sowie die Kontrolle der 
Einhaltung der Förderungs- oder Ankaufsbedingungen: 

4. die Rückforderung von gewährten Förderungs- oder Ankaufsmitteln und den Kostenersatz bei den in 
§ 41 angeführten Fällen; 

5. die Aufbereitung und die Erstellung von Unterlagen für die entsprechende Kommission und die 
Durchführung der Entscheidung des Bundesministers rur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hinsichtlich der Maßnahmen nach § 12 Abs. 8; 

6. die jährliche Vorlage eines geprüften Rechnungsabschlusses bis spätestens I. Mai des Folgejahres an 
den Bundesminister flir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; 

7. die Vorlage eines Wirtschaftsplanes für das Folgejahr bis Ende des Geschäftsjahres an den 
Bundesminister rur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; 

8. die Vorlage von Tätigkeitsberichten an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 
Wasserwirtschaft: 

9. Vertragsauflösungsgründe: 
10. den Gerichtsstand. 

(3) Für die Abwicklung der Förderungen und Ankäufe einschließlich der nach diesem Bundesgesetz 
vorzunehmenden sonstigen Tätigkeiten der Abwicklungsstelle ist ein angemessenes Entgelt festzusetzen. 

(4) Die Abwicklungsstelle hat bei der Erarbeitung von Entwürfen von Richtlinien, Förderungs- und 
Ankaufsprogrammen oder sonstigen Planungen des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 
Wasserwirtschaft auf dessen Verlangens insbesondere hinsichtlich der finanziellen Belastungen. mitzuwirken. 

(5) Die Geschäfte sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu führen. Für die Abwicklung der 
Förderung und der Ankäufe einschließlich der Aufwendungen gemäß § 6 Abs. 3 ist ein gesonderter 
Rechnungskreis zu führen. 

(6) Dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft ist von der 
Abwicklungsstelle 

1. jederzeit Einsicht insbesondere in die Förderungs- oder Ankaufsansuchen und in die deren Abwicklung 
betreffenden Unterlagen zu gewähren sowie 

2. Auskunft über Förderungs- oder Ankaufsansuchen und deren Abwicklung zu erteilen und auf Verlangen 
entsprechende Berichte zu übennitteln. 

(7) Für die Prüfung der Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft einen Wirtschaftsprüfer zu bestellen. der nicht mit dem nach 
handelsrechtlichen Bestimmungen zu bestellenden Abschlussprüfer ident ist. Der Wirtschaftsprüfer hat auch die 
Angemessenheit des jährlich festzustellenden Entgelts und die Kosten zu prüfen. Der Wirtschaftsprüfer hat das 
Ergebnis der Prüfung dem Bundesminister ftir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
umgehend vorzulegen. 

(8) Die AbwicklungssteUe unterliegt hinsichtlich ihrer Tätigkeit nach diesem Gesetz der Kontrolle durch 
den Rechnungshof. 

Verfahren 

§ 12. (I) Förderungs- oder Ankaufsansuchen sind unter Anschluss der erforderlichen Unterlagen, soweit in 
anderen Bestimmungen dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt. bei der AbwicklungssteUe oder bei einer vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in deren Vertretung zur Annahme 
von Ansuchen ermächtigten Stellen einzubringen. 

(2) Die Förderungs- oder Ankaufsansuchen sind gemäß den jeweiligen Bestimmungen dieses Gesetzes und 
den Richtlinien von der Abwicklungsstelle zu prüfen und der entsprechenden Kommission vorzulegen. Vom 
Förderungs- oder Ankaufswerber ist eine ergänzende Stellungnahme zu diesem Vorschlag der Abwicklungsstelle 
einzuholen. Diese Stellungnahme ist ebenfalls der Kommission vor Beschlussfassung vorzulegen. 

(3) Auf Anfrage sind dem Förderungs- oder Ankaufswerber die der Beurtei1ung seines Ansuchens zugrunde 
gelegten Unterlagen, wie Regionalstudien, Variantenuntersuchungen und generellen Projekte, bekannt zu geben. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft entscheidet über das 
Förderungs- oder Ankaufsansuchen unter Bedachtnahme auf die Empfehlung der entsprechenden Kommission. 

(5) Nach stattgebender Entscheidung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat die Abwicklungsstelle einen Vertrag mit dem Förderungs- oder Ankaufswerber 
abzuschließen. 
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(6) Bei Ablehnung ist der Förderungs- oder Ankaufswerber von der Abwicklungsstelle unter Angabe der 
für die Entscheidung maßgeblichen Grunde zu verständigen. 

(7) Im Vertrag gemäß Abs. 5 sind Bedingungen. Auflagen und Vorbehalte aufzunehmen. die insbesondere 
der Einhaltung der Ziele dieses Bundesgesetzes dienen. 

(8) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann, soweit 
öffentliche Rücksichten das erfordern. Aufträge zur Durchführung von Maßnahmen nach § 17 Abs. 1 Z 6. § 21, 
§ 24 Z 4 und 5, § 27a. § 31, § 38 Z 3 und 4 sowie § 41a oder von sonstigen. im Zusammenhang mit den 
Förderungen oder Ankäufen nach diesem Bundesgesetz stehenden Maßnahmen. insbesondere zur Optimierung 
der Förderungen oder Ankäufe. erteilen. Soweit dem keine Unvereinbarkeitsgrunde oder sonstige rechtliche 
Grunde entgegenstehen. kann die Betrauung auch an die Abwicklungsstelle erfolgen." 

20. In § 13 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 wird das Wort .. Förderungen" durch die Wonfolge "Förderungen und 
Ankäufe" aset:::.!. 

21. § 13 Abs. 4 bis 7lauteu: 

,,(4) In den Förderungsrichtlinien zur Umweltförderung im Ausland sind für die Bereitstellung von 
Förderungsmittel die Prüfkriterien für Maßnahmen in Österreich sinngemäß aufzunehmen. wobei insbesondere 
die Effizienz der Maßnahme. ihre Relevanz für Österreich und die mit der Umweltbelastung verbundenen 
Gefahren zu berucksichtigen sind. Für Maßnahmen gemäß § 24 Z 6 lit. b sind daruber hinaus die Prufkriterien 
des österreichischen JI/CDM-Programms (§ 32) sinngemäß anzuwenden. 

(5) Die Richtlinien des österreichischen JI/CDM-Programms gemäß § 29 ff haben insbesondere 
Bestimmungen zu enthalten über 

1. Gegenstand des Programms: 
2. Kriterien für die Auswahl der Projekte, einschließlich Kriterien hinsichtlich der Sozial- und 

Umweltintegrität von Projekten; 
3. Bedingungen für den Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten aus Projekten; 
4. Unterstützungsmaßnahmen für die Projektvorbereitung; 
5. Verfahren 

a) Ansuchen (Art. Inhalt und Ausstattung der Unterlagen) 
b) Berichtslegung <Kontrollrechte) 
c) Konsequenzen bei Verletzung der Vertragsvereinbarungen; 

6. Gerichtsstand. 

(6) Bei der ErJassung der Richtlinien ist das Einvernehmen mit dem 
I. Bundesminister für Finanzen hinsichdich der Richtlinien nach Abs. 2, 4 und 5 
2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hinsichtlich 

a) der Richtlinien nach Abs. 2 betreffend die Siedlungswasserwirtschaft. die 
Umweltförderung im Inland. die Umweltförderung im Ausland sowie 

b) der Richtlinien nach Abs. 3 

herzustellen. 

(7) Die vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu erlassenden 
Richtlinien (Abs. 2 bis 5) sind im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren. Diese Verlautbarung kann 
durch die Bekanntgabe im • .Amtsblatt zur Wiener Zeitung" über die ErJassung der Richtlinien unter Angabe des 
Ortes ihres Aufliegens oder unter Angabe der sonstigen Veröffentlichung ersetzt werden. " 

22. In § 14 Abs. 3 wird das Wort • .EinzelfOrderungen" durch die Wortfolge .. EinzeJförderungen oder -ankäufe" 
erset::.t. 

23. § 15 Abs. :2 lautet: 

.. (2) Darlehens-. Kredit- und Leasingverträge. die im Zusammenhang mit der Finanzierung von Maßnahmen 
gemäß § 17 Abs. 1 und § 38. für die eine Förderung nach diesem Bundesgesetz gewährt wird. ausgestellt 
werden. sind von den Gebühren nach dem Gebührengesetz 1957. BGBI. Nr. 26711957 in der jeweils geltenden 
Fassung, befreit. Wird die Förderung aufgekündigt. so entsteht für diese Verträge die Gebührenpflicht. .. 

24. Vor § 16, § 23 und § 37 wird jeweils die Überschrift .Ziele" eingefügt. 

25. In § 24 Z 6 Hf. b entfällt der 2. So!::.. 

26. § 25 Abs. 4 lautet: 

.. (4) Für die Bereitstellung von Förderungsmiueln im Rahmen der Umweltförderung im Ausland sind die 
Prufkriterien für Maßnahmen in Österreich sinngemäß anzuwenden. wobei insbesondere die Effizienz der 
Maßnahme. ihre Relevanz für Österreich und die mit der Umweltbelastung verbundenen Gefahren zu 
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berücksichtigen sind. Für Maßnahmen gemäß § 24 Z 6 lit. b sind darüber hinaus die PTÜfkriterien des 
österreichischen JI/CDM-Programms (§§ 29 ff) sinngemäß anzuwenden." 

27. Nach dem III. Abschnitt wird folgender neuer IV. Abschnitt eingefügt: 

"IV. Abschnitt 

Österreichisches JI/CDM-Programm 

Ziel 

§ 29. Ziel dieses Programms ist es. mit der Anwendung der flexiblen Mechanismen "Gemeinsame 
Umsetzung - Joint lmplementation" und "Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung - Clean 
Development Mechanism" (JI- und CDM-Programm) im Rahmen der nationalen Klimastrategie einen Beitrag 
zur Erreichung des österreichischen Reduktionsziels von 13 % der Emissionen von Treibhausgasen gemäß der 
Entscheidung des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 25. April 2002 über die Ratifikation des Kyoto­
Protokolls durch die Gemeinschaft zu leisten. 

Begriffsbestimmungen 

§ 30. (I) "Gemeinsame Umsetzung" bezeichnet die gemeinsame Durchführung von emissionsreduzierenden 
Projekten durch zwei Parteien gemäß der Anlage I des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen, BGBl. NT. 41411994. 

(2) "Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung" bezeichnet die Durchführung von Projekten in 
einem Land. das nicht der Anlage I des Rahmenübereinkommens angehört. 

(3) Eine Emissionsreduktionseinheit entspricht einer metrischen Tonne Kohlendioxid-Äquivalent, berechnet 
unter Verwendung der globalen Erwärmungspotentiale gemäß 
Vertragsparteienkonferenz des Rahmenübereinkommens. 

Gegenstand des Programms 

§ 31. ( I) Gegenstand des Programms sind: 

Entscheidung 2/CP.3 der 

l. Projekte. die zur Vermeidung oder Verringerung von Emissionen von Treibhausgasen im Sinne der 
relevanten internationalen Vereinbarungen führen; 

2. immaterielle Leistungen, wie etwa Grundsatzkonzepte, Studien. Gutachten, generelle Projekte und 
Detailprojekte. die im Zusammenhang mit den in Z 1 genannten Projekten erforderlich sind. 
einschließlich der hierfür erforderlichen Vorleistungen und Versuche. 

(2) Aus Projekten gemäß Abs. I Z 1 resultierende Emissionsreduktionseinheiten können mit Mitteln des 
Programms zur Erfüllung des österreichischen Reduktionsziels (§ 29) angekauft werden. 

(3) Maßnahmen. die Gegenstand der Förderung gemäß § 24 Z 6 lit. b sind. sind nicht Gegenstand dieses 
Programms. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 32. (1) Die Anerkennung als JI- oder CDM-Projekt sowie gegebenenfalls der Ankauf von 
Reduktionseinheiten aus einem Projekt gemäß § 31 Abs. I Z 1 setzt jedenfalls voraus, dass das Projekt: 

1. die relevanten internationalen Vereinbarungen erfüllt; 
2. das Gastland dem Projekt und im Fall von 11 dem Transfer von Emissionsreduktionseinheiten zustimmt: 
3. die Reduktionseinheiten für Österreich anrechenbar sind. 

(2) Nähere Bestimmungen insbesondere betreffend die Projektkriterien und die bevorzugten Projekttypen 
sind in den Richtlinien gemäß § 13 Abs. 5 zu regeln. 

(3) Die Zustimmung des Bundesministers für Land -und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft 
zum Ankauf von Reduktionseinheiten aus einem Projekt gemäß § 3 J Abs. I Z I bedeutet gleichzeitig die 
Anerkennung des Projekts als JI- oder CDM-Projekt durch die Republik Österreich. 

Ankaufswerber 

§ 33. Ansuchen auf den Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten können von jeder natürlichen oder 
juristischen Person, die Projekte gemäß § 31 Abs. I Z I durchführt, gestellt werden. 

Kommission 

§ 34. Die gemäß § 7 Z 3 (österreichisches JI/CDM-Programm) eingerichtete Kommission besteht aus 
I. zwei Vertretern des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft: 
2. je einem Vertreter 

a) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit: 
b) des Bundesministeriums für Finanzen: 
c) des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie; 
d) des Bundeskanzleramtes; 
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e) des Bundesministeriums fiir auswärtige Angelegenheiten: 
3. je einem Vertreter 

a) der Wirtschaftskammer Österreich; 
b) der Bundesarbeitskammer; 
c) des Österreichischen Gewerkschaftsbundes; 

4. einem Vertreter der Länder. 

RegistersteIle 

§ 35. Mit der Führung des nationalen Emissionsregisters ist eine geeignete Stelle (Registerstelle) zu 
betrauen. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermächtigt. die 
RegistersteIle per Verordnung festzulegen und einen Vertrag für die inhaltliche Ausgestaltung der Tätigkeit der 
Registerstelle abzuschließen. Dabei gelten die Bestimmungen gemäß § 11 Abs. 2 bis 6 sinngemäß. 

Berichte 

§ 36. (1) Unbeschadet des ~ 11 Abs. 6 und 7 hat die Abwicklungsstelle jährlich an den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft über seine Tätigkeit sowie über die laufenden und 
abgeschlossenen Projekte. insbesondere über die erwartete oder erzielte Treibhausgasemissionsreduktion und die 
vertraglich zugesagten oder erworbenen Emissionsreduktionseinheiten sowie über alWillige soziale und sonstige 
Umweltauswirkungen der Projekte zu berichten. Dieser Bericht umfasst auch den an das Sekretariat des 
Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen zu legenden Bericht. 

(2) Die Berichte der Abwicklungsstelle sind der Öffentlichkeit via Internet zugänglich zu machen." 

28. Der bisherige Abschnitt IV wird :::u Abschnitt V. 

29. Die bisherigen §§ 29 bis 34 werden :::u §§ 37 bis 42. 

30. In § 40 entfällt die bisherige Z 4 und die bisherige Z 5 wird :::u Z 4. 

31. Der bisherige Abschnitt V wird::;u Abschnitt VI. 

32. § 43 lautet: 

,,§ 43. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen 

a) mit dem Bundesminister für Finanzen hinsichtlich § 11 Abs. I sowie der Richtlinien nach § 13 
Abs. 2.4 und 5: 
b) mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hinsichtlich der Richtlinien nach § 13 Abs. 2 
betreffend die Siedlungswasserwirtschaft. UmweItI6rderung im Inland und Umweltförderung im 
Ausland: 

2. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich § 15~ 

3. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft im übrigen." 

33. Die bisherigen Abschnitte VI und VlI werden :::u Abschnitt VlI und VlII. 

34. Die bisherigen §§ 36 und 37 werden ;:u §§ 44 und 45. 

35. Nach dem neuen § 45 wird folgender neuer § 46 eingefügt: 

,,§ 46. Die in diesem Bundesgesetz verwendeten Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu 
verstehen." 

36. § 47 lautet: 

.. § 47. (l) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. April 1993 in Kraft. 

(2) § 6 Abs. 2a in der Fassung BGBI. I. Nr. 96/1997. tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 

(3) § 6 Abs. 2 lit. a und lit. b, § 6 Abs. 2a sowie § 37 Abs. 5a und Abs. 5f in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL 108/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(4) § II Abs. I und § 37 Abs. 2 zweiter Satz, jeweils in der Fassung BGBI. I NT. 96/1997 treten mit 1. 
Jänner 1998 in Kraft. 

(5) § 1 J Abs. 1 in der Fassung BGBL 1 Nr. xxJ2002 tritt mit dem Tag nach der Kundmachung in Kraft. 

(6) § 1 I Abs. I in der Fassung BGBI. I Nr. 47/2002 tritt mit I. Jänner 2004 in Kraft. 

(7) § 11 Abs. 2 erster Satz in der Fassung BGBL Nr. 185/1993 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1997 
außer Kraft. 

(8) § 11 Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 1I treten mit Inkrafttreten des BGBI. I Nr. 96/1997 außer Kraft. 

6 
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(9) Die Betragsänderung im zweiten Absatz des § 21 in der Fassung BGBL I Nr. 47/2002. § 15 Abs. 2 
sowie § 40 Z 4. jeweils in der Fassung BGBL J Nr. xx/2oo2, treten mit I. Jänner 2003 in Kraft. 

(10) Der Einleitungssatz in § 1. § 1 Z 3. § 2 Abs. 1. § 3 bis § 6 Abs. 1 bis 3. § 10 Abs. I, § 11 Abs. 2 bis 8. 
§ 12. § 13 Abs. I und Abs. 4 bis Abs. 7. § 14 Abs. 1 und 3, § 24 Z 61it. b. § 25 Abs. 4. § 29 bis § 36. § 43 sowie 
§ 46, jeweils in der Fassung BGBI. J Nr. xx/2oo2. treten mit dem Tag nach der Kundmachung in Kraft." 

7 
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Vorblatt 

Problem: 
Österreich hat gemäß dem Beschluss des Rates über die Ratifikation des Protokolls von Kyoto eine 
Reduktionsverpflichtung von -13 % für sechs Treibhausgase (Kohlendioxid, Methan. Lachgas, fluorierte 
Kohlenwasserstoffe und Schwefelhexafluorid) in der Periode 2008 bis 2012 übernommen. Im Kyoto-Protokoll ist 
vorgesehen, dass ein Teil des Reduktions- oder Begrenzungsziels durch den Einsatz so genannter flexibler 
Mechanismen erreicht werden kann. Es handelt sich dabei um die gemeinsame Umsetzung (Joint Implementation - 11) 
gemäß Artikel 6, den Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (Clean Development Mechanism - CDM) 
gemäß Artikel 12 und den Handel mit Emissionen gemäß Artikel 17 des Protokolls. Durch den Einsatz dieser 
Mechanismen soll ein Teil der österreichisehen Reduktionsverptlichtung abgedeckt werden. 

Prohlemlösung: 
Mit der vorliegenden Gesetzesnovelle soll im Rahmen des Umweltförderungsgesetzes als ,.4. Säule" ein nationales 
Programm für die Nutzung der projektbezogenen flexiblen Mechanismen JI und CDM geschaffen werden. Aufgrund 
der Erfahrungen, die mit dem UFG als Finanzierungsinstrument in struktureller, organisatorischer und administrativer 
Hinsicht gewonnen wurden, und aufgrund des Umstandes. dass sich Projektabwicklung im Rahmen des JIICDM­
Programms und der Umweltförderung ergänzen. erscheint die Integration in das UFG sinnvoll. Zu dem sollen aufgrund 
der jüngsten UFG-Novelle (BGBI. I, 4712002) im Rahmen der Umweltförderung im Ausland auch JI/CDM-Projekte 
gefordert werden, sodass auch diesbezüglich die Nutzung der Synergien nahe liegt. In diesem Sinne wird auch einer 
Empfehlung des Rechnungshofes entsprochen. der für die Implementierung des JI/CDM-Programms den Rückgriff auf 
bewährte bestehende Instrumente angeregt hatte. 

Alternativen: 
Alternativ zur Einbindung des Programms in das UFG könnte auch ein eigenständiges Gesetz geschaffen werden. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Öst4!rr4!ich: 

Aufgrund des hohen Standards der Umwelttechnologie in Österreich ist zu erwarten, dass sich zahlreiche 
österreichische Firmen am Programm beteiligen und somit durch die Projekte positive Auswirkungen auf die 
Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort ÖSterreich bewirkt werden. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die aufgrund der Förderreform in der Siedlungswasserwirtschaft und in der Altlastensanierung und -sicherung 
erforderliche Abänderung der gebührenrechtlichen Bestimmung in § 15 Abs. 2 führt zu keinen finanziellen 
Auswirkungen auf das Zusagevolumen und den daraus resultierenden Liquiditätsbedarf. Ebenso ist die Abänderung des 
Förderwerberkreises in der Alt1astensanierung mit keinen finanziellen Auswirkungen verbunden. 

Hinsichtlich der Integration des JI/CDM-Programms ist zunächst von einem für die gesamte Programmabwicklung 
vorgesehenen jährlichen Zusagerahmen von 36 Mio. € gemäß Ministerratsvortrag vom 10. Juli 200 I auszugehen. 
Entsprechend Ministerratsvortrag vom 18. Juni 2002 wird daraus ein Liquiditätsbedarf erwartet. welcher im Jahr 2003 
etwa 5 Mio. € betragen und bis 2008 stufenweise auf etwa 36 Mio € ansteigen wird. 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Derzeit bestehen noch keine Rechtsvorschriften über die flexiblen Mechanismen Joint Implementation und Clean 
DeveIopment Mechanism auf Ebene der Europäischen Union. Die wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen der EG sind 
zu beachten. 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 

Keine. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Im Protokoll von Kyoto, das von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen 
Gemeinschaft Ende Mai 2002 ratifiziert wurde. ist vorgesehen. dass ein Teil des Reduktions- oder 
Limitierungsziels durch den Einsatz so genannter flexibler Mechanismen erreicht werden kann. Es handelt sich 
dabei um die gemeinsame Umsetzung (Joint Implementation - 11) gemäß Artikel 6. den Mechanismus für 
umweltverträgliche Entwicklung (Clean Development Mechanism - CDM) gemäß Artikel 12 und den Handel 
mit Emissionen gemäß Artikel 17 des Protokolls. 

In Artikel 6 des Protokolls wird den in Anlage 1 des Klimarahmenübereinkommens angegebenen Parteien, das 
sind Industriestaaten, die Möglichkeit eröffnet. gemeinsame Projekte zur Emissionsreduktion oder zur 
Verstärkung des Abbaus durch Senken durchzuführen und die daraus resultierenden Reduktionseinheiten zu 
übertragen oder zu erwerben. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung beider Vertragsparteien zu dem Projekt: 
weiters muss das Projekt zu zusätzlichen Emissionsreduktionen bzw. einer Verstärkung des Abbaus durch 
Senken führen, die nicht auch ohne das Projekt passiert wären. Das Projekt muss nachweisbare 
Emissionsreduktionen bzw. eine Verstärkung des Abbaus in Senken bewirken. die erwerbende Partei muss die 
Berichtspflichten nach Art. 5 und 7 des Protokolls erfüllen. und schließlich soll der Erwerb nur in Ergänzung zu 
den heimischen Maßnahmen erfolgen. Emissionsreduktionen sind anrechenbar. wenn sie während der 
Verpflichtungsperiode (2008 bis 2012) erfolgen. 

Es wird auch die Möglichkeit eingeräumt. private Rechtsträger unter der Verantwortung einer Anlage I-Partei an 
Projekten zu beteiligen. 

Wenn die Anlage-I-Partei, in der ein H-Projekt durchgeführt wird. bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich der 
Berichtspflichten erfüllt, kann ein vereinfachtes Verfahren angewandt werden, bei dem die Verifizierung der 
Emissionsreduktionseinheiten durch eine unabhängige Instanz nicht erforderlich ist. Für welche Länder das 
zutreffen wird. ist derzeit noch nicht genau absehbar: unter dem Aspekt des EU-Beitritts vieler potentieller 
Gastländer ist allerdings zu erwarten. dass die meisten die Berichtspflichten erfüllen werden. da sie auch EU­
intern dazu verpflichtet sein werden. 

Bei der Fortsetzung der 6. Vertragsparteienkonferenz des Rahmenübereinkommens in Bonn 2001 wurde die 
Anrechenbarkeit von Emissionsreduktionseinheiten aus NukJearanlagen ausgeschlossen. 

Der mit Artikel 12 des Protokolls eingerichtete CDM soll einen zweifachen Zweck erfüllen: Entwicklungsländer 
in ihrer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen und Industrieländern zu ermöglichen. durch Finanzierung von 
Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern Emissionsreduktionszertifikate zu erwerben und diese zur 
Erfüllung eines Teils ihrer Verpflichtung unter Artikel 3 des Protokolls zu verwenden. Zur Beaufsichtigung des 
Mechanismus wurde ein eigener Exekutivrat (Executive Board) eingerichtet. dem eine wichtige Funktion bei der 
Projektregistrierung und bei der Ausstellung der Zertifikate zukommt. 

Für die Durchführung von CDM-Projekten werden mehrere Kriterien vorgegeben: 

Die anfallenden Emissionsreduktionen müssen von unabhängigen Einrichtungen zertifiziert werden. die von der 
Tagung der Vertragsparteien designiert bzw. vom Exekutivrat akkreditiert werden. 

Eine Zertifizierung darf nur dann erfolgen, wenn die beteiligten Parteien der Teilnahme am Projekt zugestimmt 
haben, wenn die Reduktionen echt und messbar sind und langfristigen Nutzen im Zusammenhang mit der 
Milderung des Klimawandels bringen. und wenn die Reduktionen zusätzlich zu solchen sind. die auch ohne das 
Projekt erfolgen würden. 

Ein Teil der aus den Projektmaßnahmen resultierenden Erlöse soll zur Deckung der Verwaltungskosten des 
Mechanismus verwendet werden. Ein weiterer Teil. der im Bonner Umsetzungsbeschluss mit 2% der anfallenden 
Zertifikate festgesetzt wurde, soll einen Anpassungsfonds speisen. mit dem die für die nachteiligen 
Auswirkungen der Klimaänderungen besonders anfalligen Vertragsparteien dabei unterstützt werden. die 
Anpassungskosten zu tragen. 

Anders als bei Artikel 6 des Protokolls ist ftir den CDM vorgesehen. dass bereits ab dem Jahr 2000 
Emissionsreduktionszertifikate anfallen können. 

Gemäß dem Bonner Umsetzungsbeschluss sind Nuklearprojekte unter Artikel 12 ebenso wie unter Artikel 6 
ausgeschlossen. Senkenprojekte unter dem CDM sind zwar nunmehr zulässig, während der ersten 
Verpflichtungsperiode aber auf Aufforstung und Wiederaufforstung beschränkt. Die Anrechenbarkeit ist mit 
jährlich 1 % der Emissionen des Basisjahres für die Anlage I-Parteien beschränkt. Weiters müssen die 
detaillierten Modalitäten für derartige Senkenprojekte noch ausverhandelt werden. Für ,.kleine" Projekte gibt es 
Verfahrenserleichterungen: darunter fallen Projekte im Bereich .. Erneuerbare" bis zu 15 MW. 
Energieeffizienzverbesserungen bis zu 15 GWHla. sowie andere Projektakti vitäten. die weniger als 15 kt CO2/a 
emittieren. 

Für beide Mechanismen wurden bei der 7. Vertragsparteienkonferenz des Rahmenübereinkommens Beschlüsse 
über die Voraussetzungen, Funktionsweisen und Institutionen gefasst. die ausreichend detailliert sind. um eine 
Umsetzung in nationales Recht und die Durchführung solcher Projekte zu ermöglichen. 
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Die Nutzung der Emissionsreduktionszertifikate durch die Anlage-I-Partei ist daran gebunden, dass die Partei 
ihre lnventarisierungs- und Berichtspflichten nach Artikel 5 Abs. I und 2 sowie Artikel 7 Abs. I und 4 erfüllt 
und dem Einhaltungssystem des Protokolls zugestimmt hat. Diese Zustimmung ist de facto durch alle 
Vertragsparteien bei der 7. Vertragsparteienkonferenz in Marrakesch mit dem Beschluss der entsprechenden 
Entscheidung erfolgt. 

Mit der vorliegenden Gesetzesnovelle soll im Rahmen des Umweltförderungsgesetzes ein nationales Programm 
rur die Nutzung der projektbezogenen flexiblen Mechanismen JI und CDM geschaffen werden. Mit der 
Einbindung dieses Programms in das Umweltförderungsgesetz soll durch den Rückgriff auf bewährte Strukturen. 
Abläufe und Organisationsformen der Erfolg des Programms gewährleistet werden. In diesem Sinne wird auch 
einer Empfehlung des Rechnungshof entsprochen, der eine derartige Vorgangs weise angeregt hat. 

Durch dieses Programm soll ein Teil der von Österreich gemäß dem Beschluss des Rates über die Ratifikation 
des Kyoto-Protokoll zu erfüllenden Reduktionsverpflichtung von -13 % für sechs Treibhausgase (Kohlendioxid. 
Methan. Lachgas, teiJhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe. perfluorierte Kohlenwasserstoffe und 
Schwefelhexafluorid) in der Periode 2008 bis 2012 gegenüber dem Basisjahr 1990 abgedeckt werden. 

Aufgrund der nunmehr konkret sich abzeichnenden Ausformung des österreichischen JI/CDM-Programms wird 
die Verordnungsermächtigung zur Festlegung jener Länder, in denen JI/CDM-Projekte im Wege der 
Umweltrorderung im Ausland gefördert werden. aufgehoben. 

Weiters wird mit der vorliegenden Gesetzesnovelle der Förderrefonn in der Siedlungswasserwirtschaft und in 
der Altlastensanierung Rechnung getragen und dementsprechend auch die Aufrechterhaltung der bisherigen 
gebührenrechtlichen Stellung behandelt. 

Schließlich wird der Kreis der Förderungswerber in der Altlastensanierung reduziert, um sektorspezifische 
Bevorzugungen zu vermeiden. 

Besonderer Teil 
Zu Z 1 bis Z 14, Z 16 bis Z 22, Z 25: 

Das österreichische JI/CDM-Programm wird analog zu den bestehenden Säulen in das UFG integriert. Aufgrund 
der weitgehenden Deckung der inhaltlichen. organisatorischen und rechtlichen Anforderungen zwischen 
Förderungs- und Ankaufsabwicklung wird in hohem Ausmaß die Struktur des bisherigen UFG auf das JI/CDM­
Programm ausgeweitet. Dies gilt insbesondere für den 1. Abschnitt betreffend die allgemeinen Bestimmungen 
des UFG. 

Die Änderungen umfassen daher zweierlei, nämlich einerseits die formale inhaltliche Ergänzung der 
Bestimmungen um den neuen Teilbereich, sowie andererseits dadurch bedingte legistisch-redaktionelle 
Umstellungen, die auch der besseren Lesbarkeit der Bestimmungen dienen sollen. 

Zu Z 7 bis Z 9 sowie Z 10: 

Die in § 3 festgelegten Voraussetzungen für die Gewährung einer Förderung. wie 

• Übereinstimmung mit den Richtlinien (§ 3 Abs. 1 Z 1) 

• Sicherstellung der Projektfinanzierung (§ 3 Abs. I Z 2) 

• Verbot der VerItigung unter Lebenden (§ 3 Abs. 2) 

• Offenlegung der Inanspruchnahme anderer öffentlicher Finanzierungsgelder (§ 3 Abs. 3) 

sind jedenfalls auch geeignete Voraussetzungen für den Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten. Ebenso wird 
es keinen Rechtsanspruch auf den Ankauf geben (§ 4). 

Zu Z 12 und Z 23: 

Im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft und der Aldastensanierung ist mit der Förderrefonn der 
Finanzierungszuschuss eingeruhrt worden. der eine langfristige Bezuschussung zur Projektfinanzierung darstellt 
und somit unabhängig von der Art der der Investition zugrunde liegenden Finanzierung ist. Dementsprechend ist 
§ 5 dazu abzuändern. 

Diese Ausweitung der Finanzierungsgrundlage für Förderungen soll zu keiner inadäquaten gebührenrechtlichen 
Verschlechterung für jene Förderungsnehmer führen, die nicht nach anderen Bestimmungen von den 
Rechtsgeschäftsgebühren - wie etwa Genossenschaften und Verbände nach dem WRG - befreit sind. Daher 
sollen die wichtigsten Finanzierungsverträge. insbesondere auch Leasingverträge, in der kommunalen 
Siedlungswasserwirtschaft und in der Altlastensanierung gemäß § 15 Abs. 2 gebührenbefreit werden. Ein 
Ausbleiben dieser Abänderung würde den angestrebten Effekten mit der Förderreform tendenziell 
entgegenwirken. 

Zu Z 13, Z 14 und Z 16: 

Aufgrund der Projektgröße. der Dauer der Abwicklung sowie zur besseren Programmplanung wird für die 
budgetäre Abwicklung des JI/CDM-Programms auf der gesetzlichen Ebene ein Zusagerahmen analog der 
Siedlungswasserwirtschaft festgelegt (§ 6 Abs. 2). Um die klimapolitischen Anforderungen für dieses Instrument 
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erreichen zu können, ist hiefür ein jährliches Volumen von 36 Mio. € gemäß Ministerratsvortrag vom 10. Juli 
2001 erforderlich. Um dies sicherzustellen, sollen die nicht ausgenützten Volumina des Zusagerahmens in einem 
Jahr in den Folgejahren zur Verfügung stehen (§ 6 Abs. 2b). 

In den ersten Jahren nach Anlaufen des Programms wird der tatsächliche Liquiditätsbedarf jedoch 
voraussichtlich niedriger sein. da für den Ankauf nur Zertifikate aus CDM-Projekten in Frage kommen (JI­
Zertifikate erst ab 2008) und die Projektauszahlung idR erst mit einer gewissen Verzögerung gegenüber der 
Ankaufszusage erfolgen wird, (§ 6 Abs. 1). 

Der überwiegende Teil der Mittel ist für die direkte Finanzierung von Projekten. dh. der Projekt vorbereitung. 
allenfalls der Kosten für das Monitoring, die Validierung und Zertifizierung. und des Ankaufs von 
Emissionsreduktionseinheiten. vorgesehen. Die genaueren Modalitäten für diese Finanzierung werden in den 
Richtlinien gemäß § 13 festgelegt werden. 

Schließlich sind auch die externen Kosten der Programmabwicklung (AbwicklungssteHe. RegistersteIle. 
Aufträge gemäß § 6 Abs. 3) aus diesen Mitteln abzudecken (§ 6 Abs. 1. la und 3). 

Zu Z 15: 

Die Bestimmung über die Zusageermächtigungen ftir die Jahre 1996 und 1997 ftir den Bereich der 
Altlastensanierung wird wegen Konsumation aufgehoben. 

Zu Z 17 und Z 27: 

Zur Beratung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft wird eine 
eigenständige Kommission eingerichtet, die ähnlich den bisherigen Kommissionen aufgebaut. organisiert und 
mit den gleichartigen Rechten und Pflichten ausgestattet ist. 

In Anlehnung an die bestehenden UFG-Kommissionen werden Vertreter der betroffenen Ressorts und 
Interessenvertretungen sowie Vertreter der Bundesländer der Kommission in Angelegenheiten des 
österreichischen JI/CDM-Programms angehören (§ 34). 

Zu Z 19: 

Mit der Integration des JUCDM-Programms in das UFG wird die bisherige Abwicklungsstelle des UFG. die 
Kommunalkredit Austria AG, bis zum 31. Dezember 2003 mit der Programmabwicklung gesetzlich betraut 
(§ 11). Damit sollen Synergieeffekte. die sich aus der weitgehenden Übereinstimmung von Förderungs- und 
Ankaufsabwicklung ergeben, genützt sowie auf bewährtes Abwicklungs-Know-How zurückgegriffen werden 
und geeignete operative Rahmenbedingungen für die Erreichung der mit dem JI/CDM-Programm verfolgten 
Ziele geschaffen werden. Dementsprechend ist auch der Abwicklunsgvertrag abzuändern. 

Gemäß der letzten UFG-Novelle (BGBI. I Nr. 4712(02) ist ab 1. Jänner 2004 für die UFG-Abwicklungstätigkeit 
eine geeignete Stelle per Verordnung festzulegen. 

Zu Z 21, Z 26 und Z 32: 

Da auch über die Umweltförderung im Ausland JI/CDM-Projekte abgewickelt werden, sind für diese 
Förderungsprojekte die Kriterien für die Anerkennung als JIICDM-Projekt relevant. Deshalb sind bei der 
Beurteilung und Entscheidung dieser Förderprojekte die Bestimmungen in § 32 sowie den diesbezüglichen 
Richtlinien sinngemäß anzuwenden (§ 13 Abs. 4). 

Für den neuen Teilbereich des UFG sind ebenfalls Richtlinien zu erlassen. Die Richtlinien gemäß § 13 Abs. 5 
stellen im Wesentlichen auf die Struktur der Förderungsrichtlinien gemäß § 13 Abs. 2 bzw. auf die spezifischen 
Anforderungen des JI/CDM-Programms ab. 

Zu Z 24: 

Die Einfügung der Überschriften vor den Zielbestimmungen der Sonderabschnitte für die bisherigen 
Förderbereiche dient der besseren legistischen Strukturierung und ist daher ausschließlich redaktioneller Natur. 

Zu Z 25 und Z 32: 

Die Verordnungsermächtigung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zur Festlegung jener Länder, in denen JIfCDM-Projekte gefördert werden können, erscheint 
aufgrund der nunmehr sich abzeichnenden Ausrichtung des JI/CDM-Programms und des Zusanmlenhanges mit 
der Umweltförderung im Ausland obsolet. 

Zu Z26: 

Aufgrund der inhaltlichen Anlehnung an die Umweltförderung im In- und Ausland wird im Anschluss an diesen 
ein neuer Abschnitt eingeftigt, der die für das österreichische JI/CDM-Programm spezifischen Regelungen trifft. 

Zu Z 27 (§ 29): 

Österreich hat das Protokoll von Kyoto gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union am 
31. Mai 2002 ratifiziert. Die Anwendung der flexiblen Mechanismen JI und CDM soll die Erreichung des 
Kyoto-Ziels, das gemäß der EU-internen Lastenaufteilung für Österreich eine Reduktion von 13 % der 
Emissionen von Treibhausgasen gegenüber dem Basisjahr 1990 I 1995 bedeutet, erleichtern und eine Reduktion 
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der Zielerreichungskosten bewirken. Dazu soll als 4. Säule im Umweltförderungsgesetz ein Programm 
geschaffen werden, durch das Reduktionseinheiten aus Projekten im Ausland für Österreich erworben werden. 

Zu Z 27 (§ 30): 

Die Definitionen für JI und CDM sowie für eine Emissionsreduktionseinheit sind aus dem Text des Kyoto­
Protokolls abgeleitet. 

Zu Z 27 (§ 31): 

Grundsätzlich können im Rahmen des Programms Projekte durchgeführt werden, die die Emissionen von 
Treibhausgasen reduzieren. Ebenfalls Gegenstand des Programms sind immaterielle Leistungen, die für die 
Projektvorbereitung oder -durchführung erforderlich sind. 

Emissionsreduktionseinheiten aus Projekten, die Gegenstand des Programms sind. können mit öffentlichen 
Mitteln angekauft werden, um damit zur Erfüllung des österreichischen Kyoto-Ziels beizutragen. 

Aufgrund der letzten Novelle des Umwe!tförderungsgesetzes kann die Durchftihrung von Projekten, die die 
Emissionen von Treibhausgasen reduzieren, auch in Ländern gefördert werden, die nicht unmittelbare 
Nachbarländer Österreichs sind. Die durch ein Projekt, das unter dem Titel JI oder CDM Mittel aus der 
UmweltfOrderung erhält, generierten Emissionsreduktionseinheiten sind an die Republik Österreich zu 
übertragen. da es derzeit für private Rechtsträger nicht möglich ist. unter einer Emissionsobergrenze durch JI­
oder CDM-Projekte Reduktionseinheiten zu erwerben. Im Hinblick auf die voraussichtliche Schaffung dieser 
Möglichkeit durch die Umsetzung der einschlägigen EG-Richtlinien kann eine Revision dieser Bestimmung 
erforderlich werden. Im Interesse des sparsamen Umgangs mit Bundesmitteln wird ausgeschlossen, dass ein 
Projekt gleichzeitig eine Förderung erhalten und Emissionsreduktionseinheiten an das Jl/CDM-Programm 
verkaufen kann. 

Zu Z 27 (§ 32): 

Projekte müssen jedenfalls die Kriterien gemäß den Entscheidungen der Vertragsparteienkonferenz der 
Klimakonvention und des Kyoto-Protokolls erfüllen; detaillierte Regelungen über die Projektkriterien werden in 
den Richtlinien gemäß § 13 festgelegt werden. 

Zu Z 27 (§ 33): 

Das Programm ist für jede physische oder juristische Person unabhängig von der Nationalität zugänglich; damit 
wird einerseits den Wettbewerbsregeln auf EU-Ebene Rechnung getragen. andererseits soll auch der Kreis der 
Projektbetreiber möglichst offen gestaltet werden, um die Projektauswahl zu maximieren. Ein Projektantrag 
kann also beispielsweise von einer österreichisehen Firma, die eine Anlage im Ausland errichtet. ebenso gestellt 
werden wie von einem Anlagenbetreiber im Gastland oder auch von einem Investor aus einem Drinland. 

Zu Z 27 (§ 35): 

Gemäß den Beschlüssen der Vertragsparteienkonferenz der Klimakonvention hat jede Vertragspartei ein 
nationales Emissionsregister zu führen, in dem die genaue Abrechnung der Ausgabe, des Besitzes, des Transfers, 
des Erwerbs, der Löschung und der Rückgabe von Einheiten aus JI, CDM. Emissionshandel und Senken 
gewährleistet sein muss. Jede Partei hat eine Organisation als Administrator ihres Registers zu bestimmen. Das 
Register ist in Form einer standardisierten elektronischen Datenbank zu führen. 

Derzeit 'Nird seitens der Europäischen Kommission in Zusammenhang mit dem Entwurf der Richtlinie über 
einen EU-internen Emissionshandel an einer einheitlichen Regelung für ein solches Register gearbeitet. 

Mit der Führung des nationalen Registers soll eine geeignete Stelle beauftragt werden. Die Festlegung erfolgt -
analog der Festlegung der Abwicklungsstelle ab 1. Jänner 2004 - mittels Verordnung durch den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Ebenso werden die rechtlichen Beziehungen mit 
der RegistersteIle in einem zivilrechtlichen Vertrag geregelt. 

Zu Z 27 (§ 36): 

Die Abwicklungsstelle ist dem Umweltminister gegenüber zu einem jährlichen umfassenden Bericht über seine 
Tätigkeit, die Projekte und alle damit zusammenhängenden Informationen verpflichtet. Auch die Berichtspflicht 
gegenüber der UNFCCC soll durch die Abwicklungsstelle erfüllt werden. Auf Wunsch des Umwehministers 
sind auch zwischendurch Berichte zu legen. 

Zu Z30: 

Zur Vermeidung einer sektorspezifischen Bevorzugung wird aus wettbewerbsrechtlichen Gründen die schon 
bisher bedeutungslose Konzentration auf Altlastensanierungsunternehmen oder Unternehmen zur 
Abfallbehandlung aufgehoben. 

Zu Z35: 

Die Einführung dieser Bestimmung folgt der Empfehlung des Ministerratsbeschlusses vom 2. Mai 2001 über den 
geschlechtsneutralen Sprachgebrauch in Gesetzen. 

354/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 13 von 49

www.parlament.gv.at



Finanzielle Auswirkungen: 

Die aufgrund der Förderrefonn in der Siedlungswasserwirtschaft und in der Altlastensanierung und -sicherung 
zur Venneidung von Schlechter stellungen bestimmter Förderungs werber erforderliche Abänderung der 
gebührenrechtlichen Bestimmung in § 15 Abs. 2 führt tendenziell zu keiner Ausweitung der 
Gebührenbefreiungen gegenüber dem Status Quo vor der Förderrefonn und bleibt daher im Wesentlichen 
aufkommens neutral. Selbstverständlich bleibt diese Abänderung auch ohne finanzielle Auswirkung auf das 
Zusagevolumen und den daraus resultierenden Liquiditätsbedarf. Ebenso ist die Abänderung des 
Förderwerberkreises in der Altlastensanierung mit keinen finanziellen Auswirkungen verbunden. 

Hinsichtlich der Integration des JI/CDM-Programms ist zunächst von dem flir die gesamte Programmabwicklung 
vorgesehenen jährlichen Zusagerahmen von 36 Mio. € gemäß Ministerratsvortrag (MRV) vom 10. Juli 2001 
auszugehen. 

Gemäß dem MRV vom 18. Juni 2002 ist - vorbehaltlich der jeweiligen Budgetverhandlungen - folgender 
Stufenplan für den Liquiditätsbedarf des Programms vorgesehen: 

2003: 5 Mio. € 

2004: 10 Mio. € 

2005: 15 Mio. € 

2006: 21 Mio. € 

2007: 28 Mio. € 

ab 2008: 36 Mio. € 

Auch wenn 

• die projektspezifisch erforderlichen Mittel tendenziell niedriger als in der Umweltförderung im In- und 
Ausland ausfallen sollten. und 

• gleichzeitig der sich abzeichnende Auszahlungsmodus im JI/CDM-Programm gewisse Unterschiedlichkeiten 
gegenüber der Umweltförderung im In-und Ausland aufweist. 

werden aufgrund der dennoch erwarteten Parallelitäten für die gegenständliche Abschätzung die Erfahrungen aus 
der Umweltförderung im In- und Ausland zweckmäßiger Weise zugrunde gelegt: 

a) der Barwert der Ankäufe (einschl. Baseline-Errnittlung. Validierung. Verifizierung usw.) 

Aufgrund der Erfahrungen in der für diese Zwecke als Berechnungsgrundlage herangezogenen Kostenstruktur in 
der Umweltförderung im In- und Ausland ist davon auszugehen. dass die jährlich getätigten Zusagen sich als 
Liquiditätsbelastung über mehrere Jahre gestaffelt erstrecken. In dieser Betrachtung wurde auch dem Umstand 
Rechnung getragen, dass das Leistungselement Baseline-Errnittlung Kosten auf Seiten des Ankaufswerbers 
verursacht, die durch das JI/CDM-Programm teilweise abgedeckt und bereits in der ersten Phase der 
Projektgenehmigung auszuzahlen sein werden. Ebenso sind die Kosten der Validierung. Zertifizierung und 
Verifizierung bei dieser Abschätzung mit berücksichtigt. 

b) die bereichsspezifischen Kosten der Abwicklungsstelle 

Die bereichsspezifischen Kosten der Abwicklungsstelle werden jährlich gleichmäßig abgeschätzt. da die 
Tätigkeit der Abwicklungsstelle in der Phase des Programmbeginns mit dem Instrumentenaufbau und -
einführung beschäftigt sein wird. Vor diesem Hintergrund und berucksichtigend den Umstand, dass der 
fallspezifische Aufwand tendenziell von der Umweltförderung im In- und Ausland abweichen kann, werden die 
bereichspezifischen Kosten der Abwicklungsstelle auf das Niveau der bereichsspezifischen Kosten der 
Umweltförderung im In- und Ausland abgeschätzt. 

c) die Kosten des RegistersteIle: 

Entwicklung und Installation der Software 

geringere Kosten aus laufenden Betrieb 

Darüber hinaus ist für die Programmabwicklung ein Verwaltungsaufwand einzurechnen. der außerhalb des 
jeweiligen Zusagerahmens abzudecken ist: 

a) Kosten der Betrauung der Abwicklungsstelle 

Die KostendarsteIlung der Betrauung der Abwicklungsstelle für das Jahr 2003 kann im wesentlichen entfallen. 
da der Betrauungsvorgang bis zum lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes abgeschlossen sein wird. 

Allerdings wird gemäß der letzten UFG-Novelle. BGBl. I NT. 47/2001, bis zum 1. Jänner 2004 eine Verordnung 
zu erlassen sein. mit der die geeignete Abwicklungsstene für das gesamte UFG festzulegen ist. Dieser Vorgang 
inkludiert auch die vertragliche Verhandlung mit der per Verordnung festzusetzenden Abwicklungsstelle (inkl. 
Einvernehmensherstellung mit dem Bundesministerium für Finanzen, ailenfails Notifikation an die Europäische 
Kommission ). 
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b) die Kosten der Betrauung der Registerstelle: 

Analog der Festsetzung der Ab'hicklungsstelle ab 1. Jänner 2004 ist gemäß der vorliegenden Gesetzesnovelle 
eine Verordnung zu erlassen, mit der eine geeignete Stelle als RegistersteIle festzulegen ist. Dieser Vorgang 
inkludiert auch die vertraglichen Verhandlung mit der per Verordnung festzusetzenden Stelle (inkJ. allenfalls 
Notifikation an die Europäische Kommission). 

c) Kommissionssitzungen (einschließlich Entscheidung durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. 
Umwelt und Wasserwirtschaft): 

Die Kommission setzt sich zusammen aus 11 Mitgliedern, wovon 7 Vertreter einzelner Ministerien, I Vertreter 
der Bundesländer sowie 3 Vertreter von Interessensvertretungen sein werden. Die Mitwirkung in den 
Kommissionssitzungen besteht in der Teilnahme an den mindestens 4 Kommissionssitzungen pro Jahr sowie den 
entsprechenden Vorarbeiten. Hiezu kommt seitens des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft. 
Umwelt und Wasserwirtschaft ein erhöhter Vorbereitungsaufwand im Rahmen der Sitzungsvorbereirung, die im 
Hinblick auf die Vorsitzführung durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und 
Wasserwirtschaft erforderlich ist. 

Schließlich ist auch noch die Entscheidung durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt 
und Wasserwirtschaft kostenwirksam anzusetzen. 

d) Richtlinienerstellung. Programmplanung und -volJziehung und sonstige Vonziehung: 

Für die Erstellung bzw. Abänderung von Richtlinien und für die Programmplanung und -vollziehung entstehen 
Aufwendungen insbesondere im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 
Wasserwirtschaft. sowie im Einvernehmensressort. Die Kosten der Mitwirkung der AbwicklungssteUe können in 
diesem Zusammenhang unberücksichtigt bleiben. da diese Kosten innerhalb des Gesamtentgeltes der 
Abwicklungsstelle im Rahmen des jeweiligen Zusagerahmens abgedeckt sein werden. Da die Richtlinien 
gleichzeitig zum geplanten Zeitpunkt des Inkrafttretens fertiggesteUt sein und ebenfalls spätestens per 1. Jänner 
2003 in Kraft treten sollen. sind die Aufwendungen nur hinsichtlich allfalliger Abänderungen anzusetzen .. 

Die Programmplanung und -voUziehung ist ein laufender Prozess. bei dem primär Kosten im 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft entstehen. Da die konkrete 
ProgrammgestaItung unter Mitwirkung der Kommission erfolgen wird. sind auch hiefür Kosten bei einigen 
Kommissionsmitgliedern anzusetzen. Für die Mitwirkung der AbwickJungssteJle bzw. der RegistersteIle gilt das 
zur Erstellung der Richtlinien angesprochene Bedeckungsprinzip. 

Im übrigen sind für die Startphase des JI/CDM-Programms noch die Kosten für die Ernennung der 
Kommissionsmitglieder. die Erstellung einer Geschäftsordnung für die zu schaffende Kommission sowie die 
Kosten für das Berichtswesen hinsichtlich jener Berichte. die nicht vom Abwicklungsentgelt der 
Abwicklungsstelle bzw. der RegistersteIle umfasst sind (Evaluierungsbericht. Jahresbericht und Finanzvorschau 
hinsichtlich des Manipulationsaufwands im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 
Wasserwirtschaft) und die anteiligen Kosten Hir die Auswahl des Wirtschaftsprüfer anzusetzen. 

Insgesamt ergibt sich - wie aus der tabellarischen Übersicht im Detail nachzulesen ist - folgende Abschätzung 
der finanziellen Auswirkungen: 
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Leistungsprozesse 

Bezeichnung des Leistungsprozesses 

Ernennung der Kommissionsmitglieder 

~----I------~------~----- ----- ~--- --~------ - -- -~----~-

Kommissionsgeschäftsordnung 

Bettauung der Abwicklungsstelle ab 2004 (anteilig für JI/CDM-Programm) 
---.---------- -~--- ~~-~~-- --- ---~--~~ 

Abgeltung der Abwicklungsstelle (anteilig für JI/CDM-Programm) 

Bettauung der Registerstelle 
f--------- ---------------~ ------------~-~ ---~- - -

6 Abgeltung der Registerstelle 
f---~-- ---I-----------~---- ---------------~ ---~ --- ~-----~ 

7 Wirtschaftsprüfer (anteilig für JI/CDM) 
,-- - ---+--------- ------------~-----~-- -- ---~-----~-~- --~-

8 Erstellung/ Abänderung von Richtlinien 

--------+-------------------------------

9 Programmplanung, -vollziehung und sonstige Vollziehung 
---- f--~-------

10 Kommissionssitzungen (einschließlich Entscheidung durch BMl..FUW) 

--~ f------------ -

11 Zertifizierung und Ankauf 
1------1------------- --------------- ~~-~----- ---- ---------~- --

12 Berichtswesen 

12a ~ahresbericht und Finanzvorschau UFG (anteilig für JI/CDM-Programm) 
------ f--------~-- ---~-~ -- ~--- ------

12b Evaluierungsbericht (anteilig für JI/CDM-Programm) 
-~- -- c--~ ~-- -~---------- ---- -~ 

12c ~I/CDM-Bericht 

Darstellung der fInanziellen Auswirkungen 
UFG-Novelle 2002 04.07.02 Tabelle 1 
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A 

Überblick 
Arbeitsschritte 

c 

. -lAbgeltung d;~~k1;~e.1lc janteilig fÜrll/CDM-Prog;;;"-fI1} _____ ~ 
._ t.'\bwicklungsen.<ßelt!url'~bw.c~.&. ___ ~ _____ . _. 
~u ... zahlung _,_. ____ . __ .. _ ____ . __ . ___ . ___ .. 

D 

._. _._~.-L_ 

-- - ---------f-----

37 ---- Wirt1icha~rü~;;-tei1i.B ru.1!ßm.f) - . 
;~ _;_~r=--__ '~~~e~de~~"'ctl>e:h~~-_ ~_._-__ _ 

---_. --- ----

40 

41 

45 
46 
47 

4Jl 

50 
51 

---- -------- .- --- ----------

:1'.';'teUu~~~deruag ;"" Richtlinien. 
----.. ------

: bearbeitung etnes mtemen Ent\\<'"Ut'"fes 
;Absrurunung mit Ab~s~eUe undh..a...;;;;re-;:;,--=-------::: -___ .. __ . 
: ~~~tachtun--.& durch KO~~_Sl~ __ . _______ _ 

._, ____ :!1cr~~~~~~yAtlve!!leh~n~- ~- _______ _ _ ______ . 
~---1 ---2_: Abklarun~r we.'l~~bsre<:.!\tlt<:~ SteUun~ EC·Ebene 
8, __ 6 __ 11nkraftse~1L ___ . _______ ... _ 

~ ~- -'. ---_._---- ------ _._------ _. _._._~._-------------~.--
9 [!'ropmm~.""l!L:.voUaiehungundoonstigey..~~....g __ . __ . _____ . _______ .. ______ .• _. ____ . 
9 .L_ _1 ___ ' Ers'eUUtl....ß."",es Entwu.rfcs~"'" mehqahng<'fl~mj1lutung.. ___ _ .__ _ _ . __ .__ _ _ .. _._ __ ~ 
9 __ ' ....?~gutachtungdur<:hKonuruss"m . __ . ________ .. ____ . __ •.. _ . _____ •.. _. ___ _ 

52 9 3 .Ents<:~~:'r<:I1.Jl.l\ll.FU~·______ ... ____ .. ____ _ 
53 9~_-4--. j./~~un3~ol1S.~VoUliehung ___ .. __ __._________ _ .. _. ____ ._ . 

F 

54 ___ -1 __ ._____ _0 _________ .______ _ _ _ ____ __ _ _ _ _ __._~ _________________ ._ 

55 .10_-----_1 ~mmi.~on~ittu~J.,~"!.chIleßlic.h Entscheitiung dun:~_~I.I'U~ __ . __ __ ___ ._. ____ . __ _ 
56 _!Il-L ..!......_. ~(emeBegu~tuJlg.<Jer.A-"fbere'~d.urc!t_Abw,cklungssteUe __ . ___________ . __ . ___ ~. __________ .. __ 
57 
58 
59 
60 

11l... 2.... ,~bstimmung ""I Ab""ckltlJlS'i~~ .. 
1~_ 3_ .~t'l<hum der Kommiss.onstlfl(~ _ . ~ _. __ 
10._1 __ 4_ lK,,[IlffitssionssitztlflS...._. ___ ,_._c ____ ._ ... 

10 5 Gen"h~utCh BMLF17W . __ _ 

~~ 11 !~--ZCrtifizie ... Di~;.d~ka-;r----- --.:=---__ _ 
63...!!....1 1 __ ----'-"US2ahlung der P"'L~orbe~tun.B'..k()st~ 
M 11 ~ ....0u~ah~d~_fSaufpre .. esLE,,<l;,brec=hn"'un=g __ _ 
6; 
66 -12 
67 -14 
68 i2a 
(,9 l2a 
70 -1ia 
71 .i.2b-
72 l1b 
73 t2b-

74 .i2b 
75 12b 
76 Uj)· 

77 ue-

----- -. _.~ . 

. _._-_. - -- -_.- ._._---

uc·· •.. ~----_.- -----
78 
7') 

80 
81 

82 
83 

-! 

Darstellung der finanZIellen Au~'lrlrungcn 
U f( ;-Novelle 201.2 04.07.02 
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NrLP Nr.AS Arbeilll9Chritt (AS) 

I Ernennung der Kommis.ion.mitglieder 

I 1 Auffordcmoj( >ur Nmninienmg 

I 2 N(nninit'nmg durch entsendende Stellen 

1 3 Ernennung 

Summe 

,-'- t-

! 

--" 

Summe BMLFUW 

. --

Ernennung der Kommissionsmitglieder 
LPl 

OE Zeithedarf (min) je VGr. 

AI A2 

SMI.FlJW 180 

SMI,FI.lW, llMWA, BKA, BMF, BMVlT, IlMAA, 
1800 

WKÖ, BKA, ÖGB, Länder 

BMLf'I.lW 60 180 

I 

I 

Summe !BMLFUW, BMWA, BKA, BMF, BMVIT, BMAA, WKÖ. BKA, OGB, Länder I - -- ---- ------- "~--- ---

Summe 
I 

---,----
_. - -- ----- ---- ------ 1---- ------1----- ._--

--- --- e- -- - - _.~. --- '-- -

--

WahtscheinL Je VGr. 

A3 AI A2 A3 

0,33 

0,33 

0,33 0,33 

I 
I 

: 

- - -, 

---~ ---- ,------ --- ----

I 

---- "---

--

Nt.AS Arbeillischritt (AS) OE P ... onalausg_ben (min) j. VG,. WahncheinL Je VGr, 

Abwicklungsentgelt rur Progr~m.bwicklung 
--

1 Auffordeflm,R zur N()tTUntcntng 

-
:! Nomintt'nln~ durch e(lt~eod(~nd( Stellen 

J ErnennuTlg 

Summe 

I :1 

--

Summe ;BMLFUW 

1,----

Summe jBMLFUW, BMWA, BK,\, BMP, BMV1T, BMAA, WKÖ, BK,\, ÖGB, Linde, 

I 
Summe 1 

-_ ... -

DaNtetJUtlg dff fi113f17.lcl1eo Auswirkungen 
l'FG·No\'clle 2002 

AI 

BMIH"" 

BlIIl,r'l"W, flM\,\'A, BKA, flM!', IlMVlT, SMAA, lmg,90 
WKÜ, BKA, ()GB, I "lider 

IIMIH'\\' 36,63 

i ! 

I 

040702 

A2 A3 AI Al AJ 

69,34 0,33 

0,33 

69,,4 0,33 0,33 

I 

1 
i 

I 
I 

I I 
I I 
I 

I i t- f--- !---

.-
1 

I 
! 

EI"'MU\Ung&wen: in min. je 
Verwend 

AI Al A3 

0,00 59,40 0,00 

594,00 0,00 0,00 

19,80 59,40 0,00 

613,80 118,80 0,00 

j 

19,80 118,80 0,00 

594,00 0,00 0,00 

613,80 118,80 0,00 

I. ------ ----
-- --

El"'MU\Ungswen in € je 
Verwendungogruppe 

AI Al AJ 

0,00 22,8H 0,00 I 

:162,(4 0,0() 0,00 

12,09 22,88 0,00 

374,72 45,76 0,00 
I 

I 

12,09 45,76 0,00 

362,64 0,00 0,00 ~ 
374,72 45,76 0,00 

T.h<lle3 
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NrLP Nr,AS AtMitsschriu (AS) 

2 KDmmi •• ion8geschäftsordnung 

2 J F.rnrbe1tung ('lflCS mtcrrten En~'urfes 

2 ~ AbstUTUlUlllg Ilbt Abwicklutl~~teU(' 

2 1 ßehandlung wld Abstlmmung tn d(:r Konumsslon 

j Summe 

" I 
I 

! 
I Summe ,BMLFUW I ,," 

IBMLFUW, BMWA. BKA, BMl', BMVIT, BMAA, WKÖ, BKA, ÖGB, Under Summe 
." .L ----

SUDlme 
'" 

- , -- '~, - -' - -- - '''' -~- --- --.-

". ,,'" ", 

NrLP Nr.AS Arbei188chritt (AS) 

2 KDmmi •• ionsge.cbliftsordnung 

2 I r~rarbett\lflg t"tn('S (.ß(('nwn Entwurfr.s 

2 2 AbsrimnuUlR mit Ah\\.'lcklu~"Sstelle 

2 J Behandlung lIod Abstimmung in der Konull;,,,on 

Summe 
, 

! f'- -, 

Summe :BMLl'UW 

Summ< BMLl'lJW, BMWA. BKA, BM!', BMVlT, BMAA, WKÖ, BKA, ÖGB, Unde. 

Summe 
i 

DafS{eUtln~ der finanndlt'o Auswit'kun~l\ 
l11;(;-No\Tl1e :!OO: 

I 

I 

Komissionsgeschäftsordnung 
LP2 

OE 

ßMl.FLW 

flM1H'\X' 

fl~IIH'W, flMWA, flKA, flM!', BMVIT, llMAA, 
WKO, llKA, OGfl, Landet 

Zcitbedarf (miD) je VGr, 

AI Al Al 

IHO 

1811 

}(KlO 

I 

- --_. -- : -

I 
", 

I 

I 

- - -- -- -

-~I 
---- " "t -

OE Personatausgaben (min) je VGr. 

AI Al Al 

BMJ.Fl'\1;' 109,R<) 

flMLHI\X' 109,89 

BMI H'\X', BMWA, BKA, BMF, IIMVlT, BMAA, 
1831,50 

\'\'KO, BKA, OGfl, Länder 

I 
I 

I 
I 

I 

04.(17.01 

I 

! 

'. 

,.', 

I 

I 
I 
r 

i 

WahrscheinI. Je VGr, Erwartunp_rt iD min. je 
Ve.......:nd 

Al Al Al AI Al Al 

0,,3 59,-10 O,fkl O,Ckl 

(l,3, 59,.1ü 0,00 O,()(l 

0,33 'J'JO,W O,fK) O,CK) 

I 
JJ08,SO 0,00 0,00 

l 
1 

I 

118,80 0,00 0,00 
,~ I" 

990,00 0,00 0,00 

'''1- ,'-
1108,80 0,00 0,00 

- ,,,. ", ,,, t _. 
i 

'" '-, 

r 
WabrschdnlJe VGr. El'Wa~pwert iD € ~ 

Verwendungsllf\lppe 

AI Al Al AI Al Al 

0,11 36,~6 0,00 O,lXl 

0,\\ .%,26 o,m 0,00 

0,33 W~,.I0 O,<K) 11,W 

i 676,92 0,00 0,00 , 

! 

I I I 

I 72,53 0,00 0,00 

I 

604,40 0,00 0,00 

676,92 0,00 0,00 
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f 

NrLPINr.AS Arl><imchritt (AS) 

Betn.uuog dcor Al>wicldoog .... U. ab 2004 (antrilig ror JIICDM-Progrotnm) 

r\uswahl der bttreffeoden Org,uuu,tIOn 

Vtt'h.tndJung uber :\.bll.'w:k]ungsvtnrag 

4 IFuwernehmt"oshttSltlrungolit HMf-

Abk1irung drr EK-NotifiUtiollsvetpftichtung/NobfWrion an EI..:. 

6 IYcrtl'J.,ltStlnt\":t"1.clChllung 

7 Iinkrafrstr~unp;dtr Verordnung 

Summ. 

Summ. BMLFUW 

Su,i:nmt' BMI.I'tlW,BMF 

Summ. 

N,I.PINr.AS Arbri181<hrin (AS) 

Betnluoog dcor Al>wicldu"",.1dl< ab 2004 (ant<ilie filr JIICDM-Progrotnm) 

AU~v.'Ahl der ~t!('ff("nd('n Orgarusatton 

"I·rhandlung uher Ab\\O'k:klmlg;s'I;t-rtrap; 

F.lm'('m('hmen~h('f)':t('\lußJ!: ml{ A\ff 

.'\bkLlrut1~ dt"f El(,~'otlfik;ttJOnsv{'rpfLrhmng/No[lftk.ttl(ln ,iIIl EI-:. 

6 1\·ertn.gsulut"rlt'~hllUnf:; 

7 IInklllht<'t,"ung dl't YctofQllung 

Summt 

,summf: BMLFVW 

Summe BMLFUW,BMF 

Summe 

DaHttUung r.kr hlUJlzltl\en :\ull,,',(kun~n 
llPG"Nm't'lle :lXl:2 

Betrauung der Abwicklungsstelle ab 2004 (anteilig für JI/CDM-Programm) 
LP3 

OE Ztith<dad (min) je VGr. Wobncheinl. Je VGr. 

Al Al AJ AI Al 

RMLFl'W 480 0,3J 

l\Ml.FIJI\ no O.~J 

8MLF\ 'W', BMF :160 0.33 

BMLFlIW 1200 0,33 

BMIH
'
W ,10 0,33 

l\MLH1W 00 0,33 

I 

I 

OE Pt'rtOn.alaWlgJlbtn (min) je VGr. W.hnocboinl. J. VG,. 

AI Al A3 AI Al 

BMLFI'W ';1<)3,1)-\ 0 • .33 

llM1H'W H(),'v' 0,.11 

AJ 

AJ 

E.rwartunrwert in min. j. 
V .... e...t_'PII< 

AI Al AJ 

1~8AO 0,00 U,(~) 

:'!~7,60 0.00 0.00 

118.80 0,00 0.00 

3%,00 0.00 I 0,00 

\/,t',l\) 0,00 I 0.00 

29,70 0.00 I o.m 

9SO,40 0,00 0,00 

831,60 0,00 0,00 

HR,RO 0,00 0,00 

9SO,40 0,00 0,00 

I 
Etwattungntat in € je 
V crwtßdunpgruppe 

AI Al AJ 

96.70 O.lJ() OJ~J 

1~5,05 o,m (1,00 

7253 O/Kl \\,((1 

._--f._,-

BMLF{lW 731,6f1 0,31 2"1,76 O,('X) n,n!) 

llMLH'" 18,t2 0 .. 11 6,04 0,00 n,l)) 

RMtH!W 5-1,95 0,31 tR.Ll O,()) 0,00 

580,22 0,00 0,00 

.507,69 0,00 0,00 

'72,53 0,00 0,00 

S80,22 0,00 0,00 

(~0702 T.belld 
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NrLP Nr.AS Arbeitsschritt (AS) 

Abgeltung der AbwicklungssteUe (anteilig für JI/CDM-Programm) 
LP4 

OE Zeilbedar( (min) je VGr. 

4 Abgeltung der AbwidduD!l1lslel1e (anteilig für ]1/CDM.Programm) AI Al Al 

4 1 Abwicklungsentgelt fur rwgr.unrnabwlcldung 

4 2 Aus7ahlung 

Summe 

I -
I 

i --

!BMLFUW 
I 

Summe I 

-- _ .... 

Summe 

:-. -- '-_. 1-- -_. 
_. 1-··· 

I 

NrLP Nr.AS ArbeilSschritt (AS) 

4 AbgeIrung der AbwickIuRgsSteUe (anteilig für ]1/COM.Programm) 

4 1 Abwlcklung«ntgelt für Pmgta11:U1ll\.bwicklung 

4 1 Au.".hlung 

! 

Summe 

f-- .. f-

Summe BMLFUW 
._-

Summe 
, 

Darstellung ,k! tin.1lmdlen Aus\\1rkungen 
t'F(; Nm'rH,- 2002 

ßMLFUW ~-11) 480 

ßMLFU\'(' 30 

I 

I 
I 

I 

I 

I i I 

-f -_. 

---- ,--- ----
I 

~-- -~-- -~- ~----

OE Personalausgabert (min) je VGr. 

AI Al Al 

IIMI.Fl'W 1-16,52 IM.90 

BMLFUW 11,56 

I 
I 

I i 

I 
I 

t- I 

04.0;,02 

Wahtschein!,]e VGr. Erwartunpwert in min. je 
Verwend 

AI Al Al Al Al Al 

1,00 1,00 2.w,()() 480,00 0,00 

1,00 0,00 30,00 O.O!) 

i 
240,00 480,00 0,00 

I t 

, 

I 
I 

I ! 240,00 510,00 0,00 
,-.-

1 - I 

I 
240,00 510,00 0,00 

. - I --_ ... 
-~) --

-- -- r-- -,- -
I I 

Wahl1lcbeinL Je VGr. Erwartungswert in € je 
Verwenc!unpgruppe 

AI Al Al AI Al Al 

1.00 1,00 146,52 184,90 0,00 

1,1)() 0,00 11,56 0,00 

146,52 184.90 0,00 I 

I i 
I 
I 

146,52 196,45 0,00 
~ 

I 
I 146,52 196,45 0,00 
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NrLPINr.AS 

NrLPINr.AS 

1-

.+ 

Arb<i ... cbtitt (AS) 

B<uauung der Regis .. rsttU. 

'\~I$\Vahl det bttrdfenden ürg.tot$.lDOn 

"crhandlung übt"( Register\"("rtrag 

Vomerc::itung und Begutachtung des VO-Entwurfes 

Abklamng der EK-hr:ottflk.ltH)rl$vctptlichrung/Notifik.tnon an I~K 

Vertr;1g!tunterLcichnung 

Inlf'Aftsct2ung der \'crmdnung 

Sumtn't 

AtbeiIQchritt (AS) 

Beuauung der RegiStttlldle 

:\US\1, ahl der betreffenden Org,lnisa[IOn 

Vt'1handlung übt,! Rewstrn'rrtrJg 

VOtbNf'll'tulgund fkgutachtungdes VO-F.ntv.rurfN 

\bkl.il.l'UUg der EK-:--.JotdiufIOIlSvt"tptlchrung/!\;otlfikattot1 an EI( 

\'ertr',\&SUnftfl.t'lchnung 

If'lkr.tftselztmg der Verordnung 

ISumllle 

Summt 

Summe 

I 
~l 

IBMLfUW 

DJrlltt"llung der tinaIl7.lellel'1 AU~"lrkungm 

CFG·SO\'cl\c 2002 

ß~ILrU\'\' 

BMLPU\,\, 

II'MLF\1W 

IIl~U.Fl1\,\, 

IBMLFU\'\' 

IßMLFI,1W 

ßMlFU\'\' 

BMLFl'''' 

B\lLFl:W 

BMIH.'W 

B~{LFl!W 

A\fI.F\'W 

Betrauung der Registerstelle 
LP5 

Oll I Zei,beclad (miD) je VG •. 

AI Al 

%(l 

14-!() 

no 

1440 

t20 

360 

AJ 

OE Personalausg.b<n (min) je VGr. 

AI Al AJ 

'i86.08 

879,t2 

439,5{> 

879,12 

7.\.26 

219.7A 

! 

0407 02 

W.""'cheinl. Je VGr. 
ErwllrtungBWt"n lD IDln. jot 

Verw'DduDgs/!f1l~ 

Al Al AJ AI A2 AJ 

0.3.1 JII"M 0.00 0.00 

0.33 ~7S,10 0.00 0.00 

0.33 2.17,60 0.00 I 0.00 

H.ll 475,20 0.00 I n,l~J 

0,33 39.60 0.00 I 0,00 

0.33 118,80 O.(~l I 0.(10 

- I--
1663,20 0,00 I 0,00 

-~I 
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NrLP Nr.AS Arbeimchritt (AS) 

6 Abgt'IIWIlJ der Regillterslelle 

6 1 Ah,,"cklu"!\'<lltgdt fur Aufbau, ruhrurl!! und V""".lolng der Datenbank 

6 2 Au",,,hlung 

Summe 

I 

Summe jBMLFUW 

- --

SUlIlme 

-- 1----- i 
---- ----- f--

NrLP Nr.AS Arbeiu •• hritt (AS) 

6 Abgt'ltung der RegistersteU. 

6 I AbwlCklungsentgelt rur Aufbau, Führung und Verwaltung der Datenbank 

6 2 Ausz.hlung 

-t 
Summe 

f--

,--
SUlIlme BMLFUW 

---

I 
Summe 

i 

D.rst~lIu"lt drr finan:ti<llen Au,,,,,kungw 
l'FG-NoyclIe 2001 

I 

Abgeltung der RegistersteUe 
LP6 

OE 

BMI.FUW 

BMLFU\l' 

i 

I-- i 

OE 

BMLFUW 

BMLFlIW 

O·1Jl7_1l2 

Zeirbeda:rf (min) je VGr. 

AI Al Al 

480 

30 

I I 

i 

I ---

~1 ~--

Personalau.goben (milI) je VGr, 

AI Al Al 

184,90 

11,56 

j 
---

WahrscheinJ. Je VGr. 
Erwartungs_n in min. je 

Verwen 

AI Al Al AI Al Al 

1,00 0,00 480,00 0,00 
I 

I 

1,00 0,00 30,00 0,00 
I 

0,00 510,00 0,00 I 

, I 

I I, 
! 

I 
I 

, 

I 
i 0,00 510,00 0,00 

-~ -,- j 
I 

: I 
0,00 510,00 0,00 

---- 1-- r~ -- --- r--

J --

WohrscheinL Je VGr. 
Erwartungs_n in € je 1 

VerweIldungsgruppe I 

AI Al Al AI Al Al 

1,00 0,00 184,90 n,oo I 

I 

1,00 0,00 11,56 0.00 

I I 0,00 196,45 0,00 

I 

i 

I 
0,00 196,45 0,00 

-- --

I 
0,00 196,45 0,00 
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NrLP Nr,AS Arbeitsschritt (AS) 

7 Wirtschaftsprüfer (anteilig für JI/CDM) 

7 1 Auswahl 

7 2 Abnahme des Prtifberichts 

Summe 

1---

I 

~-

Summe BMLI'UW 

-

Summe 
1----

.- ." .. i--
-f-. --

I 

N,LP Nr.AS Arbeit.schritt (AS) 

7 Wirtschaftsprüfer (anteilig Hir jl/CDM) 

1 1 Au.<waht 

7 :! Abnahme des PnltberirhlS 

Summe 

-- ,-
I 

I 

Summe 'IBMLI'UW 

I 

Summe 
I 

Darstellung der linanztellen Auswtrkungen 
l'FG·No\'eUc 2002 

Wirtschaftsprüfer (anteilig für JI/CDM-Programm) 
LP7 

OE Zeitbedarf (min) je VGr, 

AI Al 

BMLFl'\'\' SolO 

BMI,rUW 240 30 

I 

- I, 

I 

I I 
.-. 

i 
.-

: 

A3 

OE Personalausgaben (min) je VOr, 

Al A2 AJ 

ßMtF!.'\,(' 512,82 

BMU'L'\'(' 146,52 11,56 

I 
I 

1 

\ 1 

I I 

i 

I 
I 

I 
I _. 

04,07,02 

Wahrscheinl. Je VGr, Erwartungt1lllert in min, je 
Ver\\o'endulUlSllI'~ 

Al Al A3 Al Al A3 

0,33 277,20 0,00 0,00 

1,00 1,00 240,00 30,00 0,00 

517,20 30,00 0,00 

I 
517,20 30,00 0,00 

f- 1--. -

517,20 30,00 0,00 

. - 1--. 1--- .- ----
- 1-----. - ---- 1-----

Wobrscheinl. je VGr. Erwartungs1lllert in € je 
Verwendungsgruppe 

AI Al A3 At A2 A3 

0,33 169,23 0,00 0,00 

1,llO 1.00 146,52 11.56 0,00 

i 1 
i 

I 
315,15 11,56 0,00 I 

I 
I I I 

315,75 11.56 0,00 

315,75 11,56 0,00 
_. -
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NrU'INr,AS ArbeiI'K"hriU (AS) OE 

E .. ",Ihm/l1 AbJnlknlng "'" ltidltlini<t> 

Er"rbtll'tmg C'ltIr, tnltmcn Entwurfes ßMLFl.l\\: 

Ab~tunr'f1un~ nllt AhtillCkoh.Ißgnttile und lu.winlt'm B\H.FI~\\' 

3 

BMLFlIW. BMF 8 I -4 IHtl'udhmg Jr, Eln\lt:mchmtn~ 

~-
.'\bkli.1'W1/l dtt 1l'C'Itt:IIII~werbsrt'(hth(h('t\. StcUul'Ig auf EI '-ElltnC' rU.ILH1\'t' 

6 !InkriimtCmng BMLFl~' 

Isu.,.". 

Is........ DMLFUW 

Erstellung/Abänderung von Richtlinien 
LP8 

bitbeduf (miu) it va .. , I W"""''''iol,J.VGr, 

AI I Al I Al I AI Al 

""" l),17 

I)(II! 0,17 

27lXI 0,11 

.", 11.17 

'8<' 0.17 

60 {l,t' 

( 

"---,----- ---I 
lsumMl! DMl..FlJ\l', BMWA, BKA, BMF, BMVlT, BMAA, 'I'KÖ, BKA, ÖGB, Und<r 

--------------,-_ .. 
!Sutnme BMl.FtJ'\V. DMF 

ISumme 

Nrl..PINr,AS AtkllSlICbriU (AS) OE Penollllau.gaben (min) je \l'Gr. 1I'..ru.chcird.}.VG,. 

EraleUungl Ablndetun« von kk:hdiniC'rt AI Al Al A.I r Al 

~ 0,17 

4(12,1.)3 (':rarbtlrung elM~ nHenKn EnN .. urfe~ BMLFI'\\,' 

S4().45 

---,_.-
2 JAh1timI'hUtl,.:t 1lU1.\bWl(klun.gnttUe und Itausinttl'll BMLH'IJ; 

~ Jfkgutll(hrun~ dun;h h;ommmion 1"'8.)5 0,17 I I 
.. 11 ~enicUllIIg de, EtnH'Olehm~n, B\ILFl'll',IIMI' 2')1,14 

E~inmm,)C' 
V........tu_ 

Al A.I 
, 

Al T Al 

1(18.1)1 l\(kJ l\rllJ 

148,50 Ü,U(l tl,ll!) 

4-'5,S!) OJ~) 0,(10 

79,211 O.fkl O,{l(1 

7'1,::!1) 0,00 nJ~1 

9,()() d,1I0 0.00 

I 871,20 0.00 0.00 

I ,WI,JO 0,00 0,00 

4-45,50 0.00 0.00 

79,20 0.00 0.00 

871,20 0,00 0,00 

E'.twlartunpwenin€jt 

V........tu·PIl'VPP" 

Al A.I Al r Al 

oo,-IR 11,(10:1 0.(1l1 

90,(10 ll"Nl n,Cw.l 

I 171,98 t\l\) ll,ttl 

48 • .15 \1,l'K) 0,("-1 n,n I I I 
!I,I? I I 1 

+------\-------I------II--+--_+_ 
\hkHrun~ tkr \1"l'flhe\\'('rhH~('ltlhdV:11 S~lIunp: .kUr Elt H~t\t' 

6 Irnkrllftset7lJn~ 

ISumme: 

~" ..... 8~Il.FlJ\l' 

;5umnw BMl..FtlW, BM'I'A, BKA, BMF, BMVIT, BMAA, no, B~, ÖGb, u.d<r 

Isu ....... BMI..FUW,BMF 

ISummt 

Omtdlun~ ~r hnan'lt-lItl1 .'\U~"'lrkun~ll 

(IHr-No,"<'l!< ~I'l~ 

BMI FIT\\' 21)),11.4 

llMLf('\'\' "',6l 1,17 r 

(4 t)7oz. 

4S,'S (1,1)(1 i.l.l\() 

1 1 (),tl4 (1,111.1 0,00 

!.l1,87 0.00 0,00 

211M 0,00 0.00 

271,98 0,00 0,00 

4lI.ll 0,00 0,00 

I 131,87 0.00 0,00 
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Nr LPINr, AS, Atbeil •• c/uitt (AS) 

Programmpl .... ung, -voUziehung und sonstige VoUziehung 

I E"tdlung eine, En"'"ne, uber rtlfhrphrigt'n Prngrart'Ullplanung 

I Begutachru.ng durch Kommission 

3 I EflI"'hcidung durch BMLFl:\'!' 

4 lIahU'splal1un~'t", und ,omtige Volb.,ehung 

Summ. 

Summt' 
I 
BMLfUW 

Programmplanung, -voUziehung und sonstige Volziehung 
LP9 

OE 

IlMLFI'\l:' 

IlMLFUW, BMWA, BKA,IlMF, SMVIT, B~L\-\, 
'-"'KO, IlKA, OGB, Länder 

IlMLHJW 

BM1H'\,(' 

AI 

%00 

H18<:XI 

1440 

2l\KlO 

Zeit""dsrf (min) je VGr, 

A2 

960 

Inoo 

j- r-----~--------------------------------------------------_;I-
Summe BIIfLFllW, BMWA, BKA, BIIfF, BMVIT, BMAA, WKO, BKA, OGB, Länder 

Summe-

___ .J.-.~ 

A.l 

NrLPINr,AS Arbeit.schritt (AS) OE P.nlonalausga""n (min) je VGr. 

Prollrammplllrlung, -vonziehung und wnstig. Volbiehung 

II~fSfetlung cmes. Entwurfes uber mehflähr~1\ Programmpbnunp: 

I Begutachtung durch h()mmlSSU)n 

3 IFl\l!cheidungdurch B~II.H:\'i' 

4 lIahre,planungen und ,on'lige \'o1l7iehullj'; 

Summe 

Summe !BMLFUW 

i Summe i BIIfLFUW, BMWA, BKA, BIIfF, BMVIT, BMAA' WKO, BKA, ÖGD, Länder 

Suntme 1 

DanaeUu~ der fuunzteUen .\uS\\.1rkungcn 
t ·},(;·No\'cUe 2lKI2 

IlMI,Fl'W 

1l.'Il.FlIW, 8.\1\,(,,\, B~'\, BMF, B\I\'I'I, BM.\-\. 
\'i'KÖ, BK,", OGIl, Lind« 

IlMLFUW 

B~ILFl1W 

114,0702 

AI 

5860,80 

6S~3,40 

879,12 

14652,m 

A2 Al 

36,63 

73<15,84 

I 

~ 

Wahtscheinl. Je VGr, 

AI A2 Al 

O,.~3 

U,33 

1m I ,lXI 

1,00 1,00 

Wahtscheinl. Je VGr. 

Al A2 Al 

0,33 

O,3l 

I,I)Q I,m 

/,lXI 1,00 

I 

l 
I 

i 

Erwartung.wert in min, je 
Ve......,ndunasllJ'Upp" 

AI A2 Al 

] 1 68,()(l 0,00 0,00 

35M,IX) 0,00 0,00 

1440,1~1 %0,00 0,00 

240oo,1KI Inoo,ou 0,00 

32172,00 20160,00 0,00 

28608,00 20160,00 0,00 

···1-1 ---+----+----1 
3564,00 0,00 

32172,00 20160,00 

Erwartungswert in € je 
VerwendungsllJ'UPP" 

AI A2 

1934,01> 0,00 

2175,82 o,on 

879,12 36.63 

14652,O() 7395,84 

19641,01 7432,47 

17465,18 I 7432,47 

2175,82 0,00 

19641,01 7432,47 

0,00 

0,00 

Al 

0,00 

0,00 

0,00 

o,m 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Kommissionssitzungen (einschließlich Entscheidung durch BMLFUW) 
LPI0 

Nr LPINr, AS' Arbei ... cluitl (AS) 

10 ""Qld1j .. i~D .. ilZuag"" (dmehlitßlkb En'""btidung du.ch ßMLFUW) 

10 tntt'rtte Ot1!,utilcht\1tlg d~r :\uthet'CIttmg dUl'ch "h\vj(klung~\irclle 

10 '\bsummung mit Abwlck1ungsstd!e 

10 Studium der KoO'lß'lisslonsunterlagen 

10 Mlt\ffilllSionssltzUIlf"; 

10 Gt'tlehmlgung d\1CCh B!\fLFU\'" 

I 

f 

Summt 

I 

ISummt IBMLfUW 

Summe IBMLfUW, BMWA, BKA, BMP, BMVIT, BMAA, HO, BKA, OGB, UJtder 
_I ' 

'summe 

I- , 
~T'~ ... - ~--- --

Nt LPINt, AS' Arbei ... <hritl (AS) 

Ul ttommi •• lonu'l2ungen (einl<bließUch Enll<hcldung dur<h BMLFUW) 

Ul Itltt'fTlt fkgufachluog: dt'f :\llth(·rt~l[Ullg durch Abwicklungsstcllt 

10 Ab,:timmung mIt :\hwlckll.lngsstelle 

w 'shJdium drr !\.ütnllu$sioT\suntedagtTI 

10 h:omml~sIOlbslr~Uf1g 

10 (;('11d1rl1lgt1/lgdurd1 R~f),Fl1\l,' 

Summe 

r 
ISummt> iBM1..FIlW 

ISummt IBMLFtlW, BMWA, BItA, BMF, BMVlT, ßMAA, HO, BItA, ÖGB. Uadtr 

ISummt' 

f)~\'!itdlun.!!. d-t"r fin,umd\en :\.u~lrkungrn 
L1FG-N(1\"t'lk :!t),11 

I 

OE 

1l\ILFlJW 

IIMIH!W 

B\!LFUW, IlMWA, BK\ 1l\IF, BM\1T, B~l\A, 
\\'1.:0, BK\, ÖGIl, Und,r 

IIMIHTW, BM\\'A, RK\. RMF. B,\f\'IT, Il.\L'\.\, 
W!.:Ö, IlM. OGB, Und" 

IlMLI'l'W 

OE 

B~n,FL'~ 

B~{LFl'\\ 

B~fLFl'\1i', IlM\\'.\, Il"-\, 11M!', BM\Tl, B~l\.1, 
\1\"'Ö, B!.:A, ÖGlI, Lander 

flMLFlJI1', IlMW,\, BKA, BMr, BM\'IT, lI~tH, 
WKi'l, IIK\. ÖGR, l~"d<r 

IlMLFl'\\, 

l4070Z 

Z.itb<odttf (min) j. VG •. 

AI A2 AJ 

11,20 

1920 

172811 

10560 

240 

I 
I 

-

P."onolauogabeu (min) je VG •. 

AI Al AJ 

7032,% 

II 72,16 

W5~9,H 

MM,8R 

146,52 

I 

Wabn<htilll. Je VGt. EtWUtuDlI""'en in mJn. j. 
Verw.DdD ....... " ...... 

AI I A2 AJ AI T A2 I AJ 

1,1)) I 1,00 1152!l.1~) o.'X) OW 

1.00 I 1,00 1920,00 0.00 0.00 

1,011 172&1.110 0.1.1 O,(l(l 

I,IX) IO'i60.IXI O.'X) (l,OO 

I,illl 240,00 (),Otl O.IX) 

1 I I I 41520,00 0,00 0,00 

I 

i 13680,00 0,00 0,00 
I 
(-

I 27840,00 I 0,00 0,00 

I ! 41520,00 I 0,00 0,00 

,-, !- .~. ,~ ~1 t--

,-t- -11 t 
Wabn<h.iDI. J. VGr. E.rwartuDIIf"'O" ia« je 

V ..... t .. dUDgtlgrupp< 

J Al Al AJ Al Al AJ 

I 
1.00 I,\~) 7lHZ,% lI,I~) 0,01l 

1,00 1,00 1172,16 0,00 tl,IX) 

1,00 1054~,4~ 0,00 um 

I ,lXI (,{46,88 tl,OO ll,(l(' 

I,\~l 14<'J,S2 0,\>0 O,(~l 

I 

25:147,96 

I 

0,00 

: 

0,00 

83SI,64 

16996,32 

25:147,96 

T..bclIe 11 
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NrLP 
Nr. ArbeilSschrin (AS) 
AS 

11 Zerti6zienlng und Ankauf 

11 J Au:\zahlung der Prn,ekt\'()rberrinJn~ko!lten 

11 2 .\uszahlung de, "-aufprcj,e;, Fndabr",hnung 

Summe 

-

t--
Summe BMLFUW 

-

Summe: I 
--

-----.- ~- ------ ---l- --_.- ------- ------- --~ 

-_. j 

NrLP 
Nr, 

Arbeit8SChriu (AS) 
AS 

11 Zertifizierung und Anklluf 

11 I \ u~7ahlung der PTojektvorberC1(Ung.o:kllsten 

11 2 . \uszahlung de, "-aufpreise<. Endabrcchnung 

Summe 

r--- Summe 

I 
i 

i----·\ --Summe 

\BMLFUW 

Damellung der finanzwllen \u,wirkungen 
lJFG-/>';oveUc 2lXI2 

-- -~~-

._-

I 

Zertifiziemng und Ankauf 
LPl1 

OE 

AI 

IIMLFUIX' 

BMLFlIlX' 

I 

--

---~ ------- -- ---

Zeitbedarf (min) je VGt. 

/I:]. Al AI 

720 

720 

-- --- ._-~ -f----------

,---------- .. _------ --- c-----
- --- --

OE Personalausgaben (min) je VGr. 

AI /I:]. Al AI 

fI~!I.Fl'W 277,3-I~ 

lIMIH\!:' 27734 

I 

i 

I 
i 

I 

I 

\ 

I 

! 

--- -~~-->- -~-

I 

M.i1702 

Wahrscheinl.1e VGr. 
Etwartungswen in min. je 

Verwend\ll\l!1lll1' l'PDe 

/I:]. Al AI /I:]. Al 

1,00 0.00 720,m 0,00 

0,50 o,m .160,00 0,00 

0,00 1080,00 0,00 

0,00 1080,00 0,00 
-----

0,00 1080,00 0,00 

----- --- --~ --- - --- ----

I 
f- ------ -_. !-~ 

WahrscheinI. Je VGr. 
Erwartungswen in € je 
Verwendungsgmppe 

/I:]. Al AI /I:]. Al 

1,00 O,lKl 277,3~ 0.00 

0,50 O,(J(J 138.67 0,00 

I 

I I 
0,00 416,02 0,00 

I i 
I 

! 0,00 416,02 0,00 
I 

I 

---I-~ - ---I--

I 

I 0,00 416,02 0,00 
I 
I 

TabeU. Ll 

354/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
28 von 49

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



11 
~ ! 

~ i ~ I 8. ~ ~ ~ ~ ~ ! ! ! ~ ~ ~ 
;> 

~ ~ ~ ~ ! ! 
Q i 0 1 Q 

H 
'" 

l- r-~ ,. r- I-

!;1 ~18 8. ~ t >\ ~ 
8. !t ~ 't :I ;i ; ; ~ ~ i ~. ~ ! i '" I' $ " i , 

J; l~ " • ;>: " f--
! 8 I 8. 

r-- I-- - f-- ~ I-- r-- -
~ r ". " ~ 1 ~ !( !( !> :;; ? ~ '1 ~ " ~ 

!. ... ~ 

" j '" I ~ ~ 2 .. :0: " .' " 
-;- ~ § ! liI '" '" " , r- I-- '--

:; :; 

~ !-I·· f-- ~ I-- I--

! § ~ I ~ 
... 

J 
!;1 - - ci ~. § J !;1 § ~ ~ o' o' § 

~ 

! § 
§ I § 

.! 
--~ r- : ja l ; § § ~ ~ :;; 

I 
:; ~ .. ~ :;, ~ 

f-- f-- I g 
f-- I--I-- I--

I 
!l' 

:; 

~ 
1 

~ 
:; 

~ ~ 

! ! . .. 
:"r--

I ~, 
f-- 1 I-- I--

I !;1 Si I " ml 
l § 

1 
!;1 .r ? ; '. t ~. 

) I 
~ ; 

r--

:Ti'l 
f-- t--- t--

:;; ~ :;; ;:\ ;;i ~. ~ § !i. 

" ,", ~ 

f-- r-- f-- r--r-- .... ~ ~ f- I--

I 

i 
c I I I 

I 
~ 

I 
... 
!~ 

'" I I ! I '" -5~ " c 
'e 

I ~ I ~ I I I 
... 

1 

CI) 

" ~ !' ;, !' i' ~ ~ !' ~ I~ ~I 
:: :: i: 

~ 
:;; zr 

~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ 

1 I fl I 
r 
t 
1. 

I 

I 

E' I i e :5 ~ :5 
;:; i :: ~ 
~ ~ ! ~ j l! 

I 

~ ~ 
1 

~ ~ ~ 

I 
~ ~ .z ~ , i i ~ e t 

~ f ~ ~ € 

J 
~ 1 

I 'I 
;i'; 

~ ~ j ! ~ f I 
~ ~ 

{ ~ 
I! 

~ ~ 

11 

~ ~ ~ 

i ~ " "' !)! ~ ~ ~ ~ ~ " ii 
z 

~ -i ; 
~ ~ 

j 
~ i ~ ~ 

E I f f 
r r f f r I 

~ I ~ I J • ~ 1 t J ~ J li • I 
.~ ~ 

. . • ~ ~ ~ ~ . I 

" .l!. ,l ,l ~ .1. I 

i~ - ! .. - i::! .. 
I e; ... d ~ :! d I ~ !! !! !! !! .!! .!! :l ~ d d d !! !! !! !! !! .!! :!! i 1 i 

354/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 29 von 49

www.parlament.gv.at



:'i 
'-c 

j 
8 
~ 

§ 
~ 
~ 

c:: J 
:t ~ 

~ ~~ ~ .E =- ;j . 
<J ...l,J ~ 

°C 
~ u 

a::I 

1 
~ j 
1 ~ 
~ ~ 
J i ~ 

j 'i 
i g 
~ .. i 1l 

i .: 
i 
g 
; 
i 
~ ,. 
i 

~ 
i 

I ~ 
I I 
J. J. 

354/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)30 von 49

www.parlament.gv.at



externe Ausgaben - Liquiditätsbelastung Bund 

ZertiflZierung und Ankauf 

Kosten der Abwicldungs8teUe (anteilig für JI/CDM-Programm) (29,5%) 

Kosten der RegistersteUe 

Kosten Wirtschaftsprüfer (anteilig für JI/CDM-Programm) 

Kosten Evaluierung 

Gesamt Liquidititsbelastung Bund 

" 

Zcrtifizicrung und Ankauf jährliche Belastung in 0 0 

Zcrtifizierung und Ankauf Belastung in analog UFIA 
absolut 

Darstellung der finanziellen :\lIs,,~rkllngcn 
UFG-No\'cllc 20li2 

--

I 

Jahr 

2003 

2004 
-

2lX)S 

2006 

2()(l7 

21)()8 

I 

,-, 

'-

Volumen 

36.0üOOOO 

36,000.000 

36,(XX1.OOO 

:'>6.000.()()t) 

.'6.mO.()(XJ 

36,(~)(l.(XXl 

I 

2003 

3.600,(HlO 

1.1 57,67H 

150.000 

5437 

4.'inI15 

i 

!OO 0 

1600.000 

04.07.02 

2004 2005 2006 

7.020,(~~) 11.330.lKlO 17,820,000 

2,796.699 2,8.52,6,)') 2,909,6H6 

51.000 52.020 53.060 

5545 5,656 5,769 

ISNd 

9.871.245 14,805.372 20,7RR.516 

" e-" ,,, 

-

Hl" 0 14° 0 17° 0 

I 
I I 

I i 

jährliche Liquiuditätsbelastung 2003 ,. 2008 

3.42Ll,(](]O 4,860.000 5.940,000 

JriOO.OOO 3.420,()OO 4.860.000 

).(,Otl,lX1O H20.l)(Xl 

.'I.(,()O.lKlO 

I 

I , 

2007 2008 

24.C,6tl,OlX) 32.220,000 

2967.1\80 3.027,:m 

54,122 55,204 

5.885 6.()02 

27.687.886 J5,.10R444 

'" ~ 

'-

19" 0 31° 0 

I 

6.840.0m 11.160.000 

S,(41)'{H~) 6,840.!X~) 

4.llrit),O()() 5,940.WO 

3,420,(K1O 4.86(W~) 

,16W,OOO 1420,()(Xl 

16(~).()()t) 

I 

-,- I 

Tabelle lS 
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Verwaltungskosten gesamt 

Nr Leistungsprozesses 

1 Ernennung der Kommissionsmitglieder 

2 Kommissionsgeschäftsordnung 

3 Bettauung der Abwicklungsstelle (anteilig für JI/CDM-Programm) ab 2004 

4 Abgeltung der AbwickJungsstelle (anteilig für JI /CDM-Programm) 

5 Betrauung der Registerstelle 

6 Abgeltung der Registerstelle 

7 Wirtschaftsprüfer (anteilig für JI/CDM) 

8 ErstellunglAbänderung von Richtlinien 

9 Programmplanung, -vollziehung und sonstige Vollziehung 

10 Kommissionssitzungen (einschließlich Entscheidung durch BMLFUW) 

11 Zertifizierung und Ankauf 

12 Berichtswesen 

Verwaltungskosten Gesamt 

Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
UFG-Novelle 2002 04.07.02 

Kostenin€ 

2003 2004 2005 

420,49 420,49 420,49 

676,92 676,92 676,92 

580,22 580,22 580,22 

342,97 342,97 342,97 

1.015,38 1.015,38 1.015,38 

196,45 196,45 196,45 

327,31 327,31 327,31 

531,87 531,87 531,87 

27.073,48 27.073,48 27.073,48 

25.347,96 25.347,96 25.347,96 

416,02 416,02 416,02 

2.249,29 2.249,29 2.249,29 

59.178,35 59.178,35 59.178,35 

Tabelle 16 
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Verwaltungskosten Gesamt 

Gesamt Liquiditätsbelastung Bund 

Darstellung der tinanziellen Auswirkungen 
LTFG·No\'elle 2002 

2003 

59.178,35 

2003 

4.913.114,85 

Gesamtübersicht 

2004 2005 

59.178,35 59.178,351 
I 

2004 2005 

9.873.244,57 14.805.372,46 

04.07.02 

2006 2007 2008 

20.788.515,65 27.687.885,97 35.308.443,69 

Tabelle 17 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassun2 VOf2eschla2ene Fassung 

Bundesgesetz über die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Bundesgesetz über die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der 
Wasserwirtschaft, der Umwelt, der Altlastensanierung, zum Schutz der Wasserwirtschaft, der Umwelt, der Altlastensanierung und zum Schutz Umwelt im Ausland und über das österreichische JIICDM-Programm für der Umwelt im Ausland (Umweltförderungsgesetz - UFG) den Klimaschutz (Umweltrörderungsgesetz - UFG) 

I. Artikel I. Artikel 

I. Abschnitt I. Abschnitt 

Förderungsziele Ziele 

§l. § 1. 

Ziele der Förderung nach diesem Bundesgesetz sind: Ziele dieses Bundesgesetzes sind: 
... .. , 
3. Schutz der Umwelt durch materielle und immaterielle Leistungen bei 3. Schutz der Umwelt durch materielle und immaterielle Leistungen bei 

anlagenbezogenen Maßnahmen im Ausland (Umweltförderung im Ausland), anlagenbezogenen Maßnahmen im Ausland. die der Umsetzung nationaler. 
die der Umsetzung nationaler, gemeinschaftsrechtlicher oder internationaler gemeinschaftsrechtlicher oder internationaler Umwelt- und Klimaschutzziele 
Umweltschutzziele gemäß § 23 Abs. 2 dienen; gemäß § 23 Abs. 2 und §§ 29 ff dienen; 

... ... 
§ 2. § 2. 

( 1) Die Gewährung einer Förderung soll einen größtmöglichen Effekt für den (1) Die Gewährung einer Förderung oder der Ankauf von 
Umweltschutz bewirken. Dabei ist insbesondere nach ökologischer Prioritätensetzung Emissionsreduktionseinheiten soll einen größtmöglichen Effekt für den Umweltschutz 
vorzugehen. bewirken. Dabei ist insbesondere nach ökologischer Prioritätensetzung vorzugehen. 

... ." 

Allgemeine Förderungsvoraussetzun~en Allgemeine VoraussetzuDJ~en 

§ 3. § 3. 

( I ) Die Förderung setzt voraus, dass 
( 1) Die Förderungen oder der Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten setzt 

voraus. dass 

. " ... 
2. die Finanzierung der zu fördernden Maßnahme unter Berucksichtigung der 2. die Finanzierung der Maßnahme unter Berücksichtigung der Förderung oder 

UmweltförderunglUmweltförderungsgeset71Aktuelle Fassung 
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Förderung sichergestellt ist. des Ankaufs der Emissionsreduktionseinheiten sichergestellt ist. 

(2) Über zugesagte Fördenmgen kann weder durch Abtretung, Anweisung oder (2) Über zugesagte Förderungen oder Ankäufe kann weder durch Abtretung, 

Verpfandung noch auf eine andere Weise unter Lebenden verfügt werden. Anweisung oder Verpf:indung noch auf eine andere Weise unter Lebenden verfugt 
werden. 

(3) Der Förderungswerber hat sich bei Stellung des Ansuchens und in der Folge (3) Der Förderungs- oder Ankaufswerber hat sich bei Stellung des Ansuchens und 

über den gesamten Zeitraum der Förderungsabwicklung hin zu verpflichten, die gemäß in der Folge über den gesamten Zeitraum der Abwicklung hin zu verpflichten, die 

§ 11 betraute Abwicklungsstelle über die Inanspruchnahme weiterer Förderungen zu gemäß § I1 betraute Abwicklungsstelle über die Inanspmchnahme weiterer 
Fördenmgen zu informieren. Dies ist auch der jeweiligen Kommission mitzuteilen. Die infonnieren. Dies ist auch der jeweiligen Kommission mitzuteilen. Die 
Abwicklungsstelle ist verpflichtct, die mit der jcweiligen Abwicklung der betreffenden 

Abwicklungsstelle ist verpflichtet, die mit der jeweiligen Abwicklung der betreffenden 
anderen Förderungen betrauten Institutionen über die beabsichtigte oder erfolgte anderen Förderungen betrauten Institutionen über die beabsichtigte oder erfolgte 

Vergabe von Fördemngsmitteln nach diesem Bundesgesetz zu benachrichtigen. Vergabe von Förderungsmitteln oder Allkäl~fe VOll Emissiol1sreduktiollseillheitell nach 
diesem Bundes1.!;esetz zu benachrichtigen. 

§4. § 4. 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Ein Rechtsanspruch auf Förderung oder Ankauf von Reduktionseinheiten besteht 
nicht. 

Förderungsarten Mitteleinsatz 

§ 5. § 5. 

Zur Durchführung von Maßnahmen nach diesem Bundesgesetz können entweder 
Annuitäten- und Zinsenzuschüsse oder Investitionszuschüsse, für laufende Zur Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes können Altlastensanierungs- oder -sichemngsmaßnahmen gemäß § 30 Z I und 3 auch sonstige 
Zuschüsse, gewährt werden. 

1. Förderungen durch Gewährung von Annuitäten- lind Zinsen-. 
Finanzierungs- oder Investitionszuschüsse sowie für laufende 
Altlastensanierungs- oder -sicherungsmaßnahmen gemäß § 38 Z I und 3 
auch durch Gewähmng von sonstigen Zuschüssen getätigt oder 

2. Emissionsreduktionseinheiten gemäß §§ 29 ff gekauft werden. 

Mittelaufbrine:ung Mittelaufbringung 

§ 6. § 6. 

( 1 ) Die Mittel fiir Fördenmgen und Aufträge gemäß § 17 Abs. J Z 6, § 21. § 24 Z 
4 und 5, § 27a, § 30 Z 3 und 4 sowie § 33a (§ 12 Abs. 8) nach diesem Bundesgesetz ( I ) Die Mittel für Förderungen und Ankäufe werden aufgebracht: 
werden aufgebracht: 

I. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§ 16 ffl durch Vorwegabzüge I. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§ 16 ff) durch Vorwegabzüge I 

und Kostenbeiträge nach Maßgabe des ieweiligen Finanzausg.Jeichsgesetzes, und Kostenbciträge nach Maßgabe des jeweiligen Finanzau~leich~esetzes; I 

2. ftir Zwecke der "Umweltfördemng im Inland" und der Umweltfördemng im 2. fiir Zwecke der Umweltfördemng im Inland und der Umweltfördemng im I 

UmweltförderunglUmweltfördel1lngsgesetzlAktuelle Fassung 

354/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
35 von 49

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Ausland (§ 23 ff) aus Bundesmitteln nach Maßgabe der für diese Zwecke im Ausland (§ 23 ff) aus Bundesmitteln nach Maßgabe der für diese Zwecke im 
Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren 
Förderungsmittel, Förderungsmittel; 

3. für Zwecke des österreichischen JI/CDM-Programms aus den für diese 
Zwecke im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren 
Mittel; 

3. fiir Zwecke der Altlastensanierung (§ 29 ff) durch Altlastenbeiträge (§ 12 4. für Zwecke der Altlastensanierung (§ 37 ff) durch Altlastenbeiträge (§ 12 
des Altlastensanierungsgesetzes, BOBI. Nr. 299/1989 in der jeweils des Altlastensanierungsgesetzes. BOBI. Nr. 29911989 in der jeweils 
geltenden Fassung). geltenden Fassung). 

( 1 a) Die Mittel für die Abwicklung der Förderungen werden aufgebracht: 
(I a) Die Mittel für die Abwicklung der Förderungen und Ankäufe werden 

aufgebracht: 

I. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§ 16 ff) ab dem Jahr 2000 aus 1. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§ 16 ff) ab dem Jahr 2000 aus 
dem Reinvermögen des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds (§ 37 Abs. dem Reinvermögen des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds (§ 37 Abs. 
5a); 5a); 

2. fiir Zwecke der Umwehförderung im Inland und Umweltförderung im 
2. fiir Zwecke der Umweltförderung im Inland und Umweltförderung im 

Ausland (§ 23 ff) aus Bundesmitteln nach Maßgabe der für diese Zwecke im 
Ausland (§ 23 ff) aus Bundesmitteln nach Maßgabe der für diese Zwecke im 

Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren Mittel; 
Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren 
Förderungsmiuel; 

3. für Zwecke des österreichischen JIICDM-Programms, einschließlich der 
Kosten der RegistersteIle. aus den für diese Zwecke im Rahmen des 
jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verftigbaren Mittel; 

3. für Zwecke der Altlastensanierung (§ 29 ft) durch Altlastenbeiträge (§ 12 4. für Zwecke der Altlastensanierung (§ 37 ff) durch Altlastenbeiträge (§ 12 
des Altlastensanierungsgesetzes. BOBI. Nr. 299/1989 in der jeweils des Altlastensanierungsgesetzes. BOB I. Nr. 299/1989 in der jeweils 
geltenden Fassung). geltenden Fassung). 

.. , . .. 
(2b) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft darf in den Jahren 1996 und 1997 für Zwecke der Altlastensanierung 
(§§ 29 ff) zu Lasten künftiger Einnahmen aus den Altlastenbeiträgen im Rahmen einer 
Sondertranche Förderungen in einem Ausmaß zusagen, das insgesamt dem Barwert von 
72.673 Mio. € entspricht. 

(2b) Der Bundesminister fUr Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann ab dem Jahr 2003 für Zwecke des österreichischen JIlCDM-
Programms (§ § 29 ff) für Ankäufe von Reduktionseinheiten Verptlichtungen eingehen, 
deren Ausmaß ab dem Jahr 2003 jährlich jeweils einem Barwert von bis zu 36 Mio. € 
entspricht. Soweit Verpflichtungen bis zu diesem Ausmaß nicht eingegangen oder nicht 
in Anspruch genommen werden. können diese in den FolRelahren bis 2012 zusätzlich 
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einge~al'!gen werden. 

(3) Der Aufwand für Aufträge nach § 17 Ahs. I Z 6. § 21. § 24 Z 4 und 5, § 27 a, 
§ 30 Z.3 und 4 sowie § 33 (§ 12 Abs. 8) ist ganz oder teilweise aus Mitteln gemäß Abs. 

(}) Der Aufwand für folgende Aufträge gemäß § 12 Abs. 7 ist ganz oder teilweise I. jener für die sonstigen, im Zusammenhang mit diesem Bundesgesetz stehenden 
Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 8 ist ganz oder teilweise aus Mitteln gemäß Abs. la zu aus Mitteln gemäß Abs. I zu tragen: 

traj2;en. 

1. Aufträge nach § ) 7 Abs. 1 Z 6 und § 21 unter Einrechnung in den 
Zusagerahmen gemäß § 6 Abs. 2 und 2a; 

2. Aufträge nach § 24 Z 4 und 5 sowie § 27a; 

3. Aufträge nach § 3) unter Einrechnung in den Zusagerahmen gemäß § 6 
Abs.2b; 

4. Aufträge nach § 38 Z 3 und 4 sowie § 41 a . 

... ... 
Konunissionen Konunissionen 

§ 7. § 7. 

Zur Beratung des Bundesministers für Land- und ForstwiI1schaft, Umwelt und Zur Beratung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 
Wasserwirtschaft bei der Entscheidung über Förderungsansuchen. der Erstellung der Wasserwirtschaft bei der Entscheidung über Ansuchen auf Förderung oder Ankauf von 
Richtlinien (§ 13) und der Fördenmgsprogramme werden folgende Kommissionen ElIllssionsreduktionseinheiten, der Erstellung der Richtlinien (~ 13) lind der 
eingerichtet: Förderungs- ulld Allkau{ßl'/"08.ramme werden folgende Kommissionen eingerichtet: 

1. Kommission in Angelegenheiten der Siedlungs wasserwirtschaft; 1. Kommission in Angelegenheiten der Siedlungs wasserwirtschaft; 
2. Kommission in Angelegenheiten der Umweltförderung Inland und 2. Kommission in Angelegenheiten der Umweltförderung Inland und 

Umweltförderung im Ausland; Umweltfördel1lng im Ausland: 
3. Kommission in Angelegenheiten des österreichischen JI/CDM-Programms; 

3. Konunission in Angelegenheiten der Altlastensanierung 4. Kommission in Angelegenheiten der Altlastensanierung. 

Empfehlungen der Konunission Empfehlungen der Kommission 

§ 10. § 10. 

(1) Die Empfehlungen der Kommissionen für die Entscheidung über ( 1 ) Die Empfehlungen der Kommissionen für die Entscheidung über Ansuchen at~r 
Förderungsansuchen an den Bundesminister für Land- und Forstwir1schaft. Umwelt und Förderung oder Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten an den Bundesminister für 
Wasserwirtschaft sind unter Bedachtnahme auf die entsprechenden gesetzlichen Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft sind unter Bedachtnahme auf 
Bestimmungen, die Bestimmungen der Richtlinien, der Förderungsprogramme und der die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. die Bestimmungen der Richtlinien. der 
finanziellen Bedeckung zu geben. Fördcrungs- oder Ankaufsprogramme lind der finanziellen Bedeckungzu geben . 

... ... 
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Abwicklunasstelle, Aufj,(aben Abwicklunj,(sstelle, Aufaaben 

§ 11. § 11. 

(J) Mit der Abwicklung der Förderungen wird die Kommunalkredit Austria AG ( I) Mit der Abwicklung der Förderungen und Ankäufe wird die Kornmunalkredit 
als Abwicklungsstelle betraut. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Austria AG als Abwicklungsstelle betraut. Der Bundesminister für Land- und 
Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermächtigt. im Einvernehmen mit 
Bundesminister für Finanzen einen Vertrag über die inhaltliche Ausgestaltung der dem Bundesminister für Finanzen einen Vertrag über die inhaltliche Ausgestaltung der 
Abwicklung mit der Kommunalkredit Austria AG abzuschließen. Abwicklung mit der Kommunalkredit Austria AG abzuschließen. 

(2) Der Vertrag hat insbesondere zu regeln (2) Der Vertrag hat insbesondere zu regeln 

1. die Aufbereitung und Prüfung der Förderungsansuchen gemäß den J. die Aufbereitung und Prüfung der Förderungs- oder Ankaufsansuchen 
Bestimmungen dieses Gesetzes und den jeweiligen Richtlinien; gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes und den jeweiligen Richtlinien; 

2. die Übermittlung der aufbereiteten Förderungsansuchen an die 2. die ÜbennittIung der aufbereiteten Förderungs- oder Ankaufsansuchen an 
entsprechende Konunission zur Beratung des Bundesministers flir Land- die entsprechende Kommission zur Beratung des Bundesministers rur Land-
und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft hinsichtlich der und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hinsichtlich der 
Fördenmgsentseheidung; Entscheidung über die Ansuchen; 

3. den Abschluss der Verträge im Namen und auf Rechnung des 3. den Abschluss der Verträge im Namen und auf Rechnung des 
Bundesministers für Land- lind Forstwirtschaft, Umwelt und Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft mit den Fördenmgswerbern, die Abrechnung und die Wasserwirtschaft mit den Förderungs- oder Ankaufswerbern, die 
Auszahlung der Förderungsmittel sowie die Kontrolle der Einhaltung der Abrechnung und die Auszahlung der Förder- oder Ankaufsmittel sowie die 
Fördenmgsbedingungen; Kontrolle der Einhaltung der Förderungs- oder Ankaufsbedingungen; 

4. die Rückforderung von gewährten Förderungsmitteln und den Kostenersatz 4. die Rückforderung von gewährten Förder- oder Ankaufsmitteln und den 
bei den in § 33 angeführten Fällen; Kostenersatz bei den in § 41 angeführten Fällen; 

5. die Aufbereitung und die Erstellung von Unterlagen für die entsprechende 5. die Aufbereitung und die Erstellung von Unterlagen für die entsprechende 
Kommission und die Durchführung der Entscheidung des Bundesministers Kommission und die Durchführung der Entscheidung des Bundesministers 
für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft hinsichtlich für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hinsichtlich 
der Maßnahmen nach § 12 Abs. 8: der Maßnahmen nach § 12 Abs. 8: 

6. die jährliche Vorlage eines geprüften Rechnungsabschlusses bis spätestens 6. die jährliche Vorlage eines geprüften Rechnungsabschlusses bis spätestens 
I. Mai des Folgejahres an den Bundesminister für Land- und 1. Mai des Folgejahres an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft; Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; 

7. die Vorlage eines Wirtschaftsplanes für das Folgejahr bis Ende des 7. die Vorlage eines Wirtschaftsplanes für das Folgejahr bis Ende des 
Geschäftsjahres an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Geschäftsjahres an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. 
Umwelt und Wasserwirtschaft; Umwelt und Wasserwirtschaft; 

8. die Vorlage von Tätigkeitsberichten an den Bundesminister für Land- und 8. die Vorlage von Tätigkeitsberichten an den Bundesminister für Land- und 
Forstwittschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; Forstwirtschaft. U Il1welt und Wasserwirtschaft; 

9. Vertragsauflösungsgründe; 9. Vettragsauf]ösungsgründe; 

10. den Gerichtsstand. 10. den Gerichtsstand. 
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(3) Für die Abwicklung der Förderungen und Ankäufe einschließlich der nach 
(3) Für die Abwicklung der Förderung ist ein angemessenes Entgelt festzusetzen. diesem Bundesgesetz vorzunehmenden sonstigen Tätigkeiten der Abwicklungsstelle ist 

ein angemessenes Entgelt festzusetzen. 

(4) Die AbwicklungssteJle hat bei der Erarbeitung von Entwürfen des (4) Die Abwicklungsstelle hat bei der Erarbeitung von Entwürfen von Richtlinien, 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft Förderungs- oder Ankaufsprogrammen oder sonstigen Planungen des Bundesministers 

betreffend Förderungsprogramme für einen mindestens die nächsten drei Jahre für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf dessen Verlangen. 

umfassenden Zeitraum mitzuwirken. Dazu ist eine Finanzvorschall von der insbesondere hinsichtlich der finanziellen Belastungen, mitzuwirken. Dazu ist eine 

Abwicklungsstelle vorzulegen. Darin sind die bereits in Durchfühnmg befindlichen und Finanzvorschau von der Abwicklungsstelle vorzulegen. Darin sind die bereits in 

die beabsichtigten Projekte. die zu künftigen Belastungen führen, darzustellen. Durchführung befindlichen und die beabsichtigten Projekte. die zu künftigen 
Belastungen führen, darzustellen. 

(5) Die Geschäfte sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu führen. (5) Die Geschäfte sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu führen. 

Für die Abwicklung der Förderung ist ein gesonderter Rechnungskreis zu führen. Für die Abwicklung der Fördenmgen und Ankäufe einschließlich der Aufwendungen 
gemäß § 6 Abs. 3 ist ein gesonderter Rechnungskreis zu führen. 

(6) Dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und (6) Dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft ist jederzeit Einsicht insbesondere in die Förderungsansuchen und in Wasserwirtschaft ist von der Abwicklungsstelle die deren Abwicklung betreffenden Unterlagen zu gewähren. 

0) Dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 
Wasserwirtschaft sind von der Abwicklungsstelle Auskünfte über Förderungsansuchen I. jederzeit Einsicht insbesondere in die Förderungs- oder Ankaufsansuchen 
lind deren Abwicklung zu erteilen und auf Verlangen entsprecht:nde Berichte zu und in die deren Abwicklung betreffenden Unterlagen zu gewähren sowie 
übermitteln. 

2. Auskunft über Förderungs- oder Ankaufsansuchen und deren Abwicklung 
zu erteilen und auf Verlangen entsprechende Berichte zu übemlitteln. 

(8) Für die Prüfung der Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz hat der (7) Für die Prüfung der Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz hat der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft einen Bundesminister rur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft einen 
Wirtschaftsprüfer zu bestellen, der nicht mit dem nach handelsrechtlichen W irtschaftspriifer zu bestellen. der nicht mit dem nach handelsrechtlichen 
Bestimmungen zu bestellenden Abschlussprüfer ident ist. Der Wirtschaftsprüfer hat Bestimmungen zu bestellenden Abschlussprüfer ident ist. Der Wirtschaftsprüfer hat 
auch die Angemessenheit des jährlich festzustellenden Entgelts und die Kosten zu auch die Angemessenheit des jährlich festzustellenden Entgelts und die Kosten zu 
priifen. Der WirtschaftsplÜfer hat das Ergebnis der PlÜfung dem Bundesminister für prüfen. Der WirtschaftsplÜfer hat das Ergebnis der Prüfung dem Bundesminister für i 

Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft umgehend vorzulegen. Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft um,[ehend vorzul~en. I 

(9) Die Abwicklungsstelle unterliegt hinsichtlich ihrer Tätigkeit nach diesem (8) Die Abwicklungsstelle unterliegt hinsichtlich ihrer Tätigkeit nach diesem 
Gesetz der Kontrolle durch den Rechnungshof. Gesetz der Kontrolle durch den Rechnungshof. 

Förderungsverfahren Verfahren 

§ 12. § 12. 

(I) FörderungsansIlehen sind unter Anschluss der erforderlichen Unterlagen. ( J) Förderungs- oder AnkaufsanslIchen sind unter Anschluss der erforderlichen 
soweit in anderen Bestimmungen dieses ct~setzes nicht~ander~ besti!llmt, b_eL~r Unterlagen. ~~it il! ~der~n_B~st!!!!!llUngt:'QQies_e~ctesetzes nichts anderes b_e~linl1!!!~ 

Umweltfördenmg(l}rnwdtfördelllngsgeset7JAktuelle FU$sung 6 

354/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
39 von 49

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Abwicklungsstelle (§ 11) oder bei einer vom Bundesminister für Land- und bei der Abwicklungsstelle oder bei einer vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in deren Vertretung zur Annahme von Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in deren Vertretung zur Annahme von 
Ansuchen ermächtigten Stellen einzubringen. Ansuchen ermächtigten Stellen einzubringen. 

(2) Die Förderungsansuchen sind gemäß den jeweiligen Bestimmungen dieses 
(2) Die Förderungs- oder Ankaufsansuchen sind gemäß den jeweiligen 

Bestimmungen dieses Gesetzes und den Richtlinien von der Abwicklungsstelle zu 
Gesetzes und den Richtlinien von der Abwicklungsstelle zu prufen und der priifen und der entsprechenden Kommission vorzulegen. Vom Förderungs- oder 
entsprechenden Kommission vorzulegen. Vom Förderungswerber ist eine ergänzende Ankaufswerber ist eine ergänzende Stellungnahme zu diesem Vorschlag der 
Stellungnahme zu diesem Vorschlag der Abwicklungsstelle einzuholen. Diese Abwicklungsstelle einzuholen. Diese Stellungnahme ist ebenfalls der Kommission vor 
Stellungnahme ist ebenfalls der Kommission vor Beschlussfassung vorzulegen. Beschlussfassung vorzulegen. 

(3) Auf Anfrage sind dem Förderungswerber die der Beurteilung des (3) Auf Anfrage sind dem Förderungs- oder Ankaufswerber die der Beurteilung 
seines Ansuchens auf Förderung oder Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten 

Förderungsansuchens zugrunde gelegten Unterlagen, wie Regionalstudien, zugrunde gelegten Unterlagen. wie Regionalstudien, Variantcnuntersuchungen und 
Variantenuntersuchungen und generellen Projekte. bekannt zu geben. generellen Proiekte, bekannt zu geben. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und (4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 
Wasserwirtschaft entscheidet über das Förderungsansuchen unter Bedachtnahme auf Wasserwirtschaft entscheidet über das Förderungs- oder Ankaufsansuchen unter 
die EmpfehlunJ:?, der entsprechenden Kommission. Bedachtnahme auf die Empfehlung der entsprechenden Kommission. 

(5) Nach stattgebender Entscheidung des Bundesministers für Land- und (5) Nach stattgebender Entscheidung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat die Abwicklungsstelle einen Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat die Abwicklungsstelle einen Vertrag 
Förderungsvertrag mit dem Förderungswerber abzuschließen. mit dem Förderungs- oder Ankaufswerber abzuschließen. 

(6) Bei Ablehnung ist der Förderungswerber von der Abwicklungsstelle unter 
(6) Bei Ablehnung ist der Förderungs- oder Ankaufswerber von der 

Abwicklungsstelle unter Angabe der für die Entscheidung maßgeblichen Gründe zu 
Angabe der für die Entscheidung maßgeblichen Gründe zu verständigen. verständigen. 

(7) Im Förderungsvertrag gemäß Abs. 5 sind Bedingungen, Auflagen und 
(7) Im Vertrag gemäß Abs. 5 sind Bedingungen. Auflagen und Vorbehalte 

Vorbehalte aufzunehmen, die insbesondere der Einhaltung der Ziele dieses 
aufzunehmen. die insbesondere der Einhaltung der Ziele dieses Bundesgesetzes dienen. 

Bundesgesetzes dienen. 

(8) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und (8) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann. soweit öffentliche Rücksichten das erfordern. Aufträge zur Wasserwirtschaft kann. soweit öffentliche Rücksichten das erfordern, Aufträge zur 
Durchführung von Maßnahmen nach § 17 Abs. 1 Z 6, § 21. § 24 Z 4 und 5, § 27a, § 30 Durchführung von Maßnahmen nach § 17 Abs. I Z 6. § 21, § 24 Z 4 und 5. § 27 a, § 31, 
Z 3 und 4 sowie § 33a oder von sonstigen, im Zusammenhang mit den Förderungen § 38 Z 3 und 4 sowie § 41 a oder von sonstigen, im Zusammenhang mit den 
nach diesem Bundesgesetz stehenden Maßnahmen, insbesondere zur Optimierung der Förderungen oder Ankäufen nach diesem Bundesgesetz stehenden Maßnahmen. 
Förderungen erteilen. Soweit dem keine Unvereinbarkeitsgriinde oder sonstige insbesondere zur Optimierung der Förderungen oder Ankäufe erteilen. Soweit dem 
rechtliche Grunde entgegenstehen, kann die Betrauung auch an die Abwicklungsstelle keine Ullvereinbarkeitsgründe oder sonstige rechtliche Grunde entgegenstehen, kann 
elfolgen. die Betrauung auch an die Abwicklungsstelle erfolgen. 

Richtlinien Richtlinien 

§ 13. § 13. 
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(1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
(1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wassclwirtschaft hat Richtlinien für die Durchführung der Förderungen zu erlassen. 
Wasserwirtschaft hat Richtlinien für die Durchführung der Förderungen und Ankäufe 
zu erlassen . 

... ." 

(4) In den Förderungsrichtlinien zur Umweltförderung im Ausland sind für die 
(4) In den Förderungsrichtlinien zur Umweltförderung im Ausland sind für die Bereitstellung von Förderungsmittel die Prüfkriterien für Maßnahmen in Österreich 

Bereitstellung von Förderungsmitteln die Prüfkriterien für Maßnahmen in Österreich sinngemäß aufzunehmen, wobei insbesondere die Effizienz der Maßnahme, ihre 
sinngemäß aufzunehmen. wobei insbesondere die Effizienz der Maßnahme. ihre Relevanz für Österreich und die mit der UmweItbelastung verbundenen Gefahren zu 
Relevanz für Östen'eich und die mit der Umweltbelastung verbundenen Gefahren zu berücksichtigen sind. Für Maßnahmen gemäß § 24 Z 6 lit. b sind darüber hinaus die 
berücksichtigen sind. Prüfkriterien des österreichischen JI/CDM-Programms (§§ 29 ff) sinngemäß 

anzuwenden. 

(5) Die Richtlinien des österreichischen JI/CDM-Programms gemäß §§ 29 ff 
haben insbesondere Bestimmungen zu enthalten über 

1. Gegenstand des Programms; 

2. KriteJien für die Auswahl der Projekte. einschließlich Kriterien hinsichtlich 
der Sozial· und Umweltintegrität von Projekten; 

3. Bedingungen für den Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten aus 
Projekten: 

4. Unterstützungsmaßnahmen für die Projektvorbereitung; 

5. Verfahren 
I 

a) Ansuchen (Art. Inhalt und Ausstattung der Unterlagen) 

b) Berichtslegung (Kontrollrechte ) 
I 

c) Konsequenzen bei Verletzung der Vertrags vereinbarungen; 

6. Gerichtsstand. 

(5) Bei der Erlassung der Richtlinien ist das Einvernehmen (6) Bei der Erlassung der Richtlinien ist das Einvernehmen mit dem 
I. mit dem Bundesminister für Finanzen hinsichtlich der Richtlinie nach I. Bundesminister für Finanzen hinsichtlich der Richtlinien nach Abs. 2. 4 und 

Abs.2. 5 
2. mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hinsichtlich 2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hinsichtlich 

a) der Richtlinien nach Abs. 2 betreffend die Siedlungs wasserwirtschaft, a) der Richtlinien nach Abs. 2 betreffend die Siedlungswasserwirtschaft. 
die Umweltförderung im Inland und die Umweltförderung im Ausland die Umwehförderung im Inland. die Umweltfördenmg im Ausland 
sowie sowie 

b) der Richtlinien nach Abs. 3 b) der Richtlinien nach Abs. 3 
herzustellen. herzustellen. 
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(6) Die vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
(7) Die vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft zu erlassenden Richtlinien (Abs. 2 bis 5) sind im "Amtsblatt zur Wasserwirtschaft zu erlassenden Richtlinien (Abs. 2 bis 4) sind im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren. Diese Verlautbarung kann durch die Bekanntgabe im Wiener Zeitung" zu verlautbaren. Diese Verlautbarung kann durch die Bekanntgabe der 
Erlassung der Richtlinien unter Angabe des Ortes ihres Aufliegens im .. Amtsblatt zur "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" über die Erlassung der Richtlinien unter Angabe des 

Wiener Zeitung" ersetzt werden. Ortes ihres Aufliegens oder unter Angabe der sonstigen Veröffentlichung ersetzt 
werden. 

Kontrolle, Effizienz Kontrolle, Effizienz 

§ 14. § 14. 

(I) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und (I) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat die Erfolge und Effizienz der Förderungen in ökologischer und Wasserwirtschaft hat die Erfolge und Effizienz der Förderungen und Ankäufe in 
ökonomischer Hinsicht in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch alle drei Jahre, ökologischer und ökonomischer Hinsicht in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch 
zu untersuchen und zu bewerten und dem Bundesminister für Finanzen sowie dem alle drei Jahre, zu untersuchen und zu bewerten und dem Bundesminister für Finanzen 
Nationalrat im Rahmen des Berichtes nach Abs. 4 zur Kenntnis zu bringen. Ein nach sowie dem Nationalrat im Rahmen des Berichtes nach Abs. 4 zur Kenntnis zu bringen. 
§ 33e Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG), BGBL. Nr. 215/l959 in der jeweils geltenden Ein nach § 33e Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG), BGBL. Nr. 215/1959 in der jeweils 
Fassung, erstellter Gewässerschutzbericht ist dabei zu berücksichtigen. geltenden Fassung, erstellter Gewässerschutzbericht ist dabei zu berücksichtigen . 

. ,. ... 
(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und (3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und 

Wasserwit1schaft bzw. die Abwicklungsstelle haben dem Bundeskanzler und dem Wasserwirtschaft bzw. die Abwicklungsstelle haben dem Bundeskanzler und dem 
Bundesminister für Finanzen über dessen Ersuchen Auskünfte in Bezug auf Bundesminister für Finanzen über dessen Ersuchen Auskünfte in Bezug auf 
Förderungsprogramme, Einzelförderungen und daraus erwachsende finanzielle Förderungsprogramme, Einzelförderungen oder -ankäufe und daraus erwachsende 
Verpflichtungen zu elieHen. finanzielle Verpflichtungen zu erteilen. 

... . .. 
Ab2abenbefreiunl!;en Abgabenbefreiun2en 

§ 15. § 15 . 

. ,. ... 
(2) Die Darlehens- und Kreditverträge, für die Annuitäten- oder Zinsenzuschüsse (2) Die Darlehens-, Kredit- und Leasingverträge, die im Zusammenhang mit der 

Finanzierung von Maßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 und § 38, für die eine Förderung gewährt werden. sind von den Rechtsgeschäftsgebühren befreit. Wird die Förderung nach diesem Bundesgesetz gewährt wird. ausgestellt werden, sind von den Gebühren 
aufgekündigt. so werden Darlehens- und Kreditverträge mit der Aufkündigung nach 
dem Gebührengesetz 1957. BGB!. Nr. 267/1957, in der jeweils geltenden Fassung, 

nach dem Gebührengesetz 1957. BGBl. Nr. 26711957 in der jeweils geltenden Fassung, 
befreit. Wird die Förderung aufgekündigt, so entsteht für diese Verträge die 

gehührenpflichtig. Gebührenpflicht. 
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11. Abschnitt 11. Abschnitt 

Siedlungswasserwirtschaft Siedlungswasserwirtschaft 

Ziele 

§ 16. § 16 • 

... ... 
III. Abschnitt III. Abschnitt 

Umweltrörderung im Inland und Umweltrörderung im Ausland Umweltrörderung im Inland und UmweltfOrderung im Ausland 

Ziele 

§ 23. § 23 • 

... ... 
Förderungsgegensland Förderungsgegensland 

§ 24. § 24. 

Es können gefördert werden Es können gefördert werden 

... . .. 
6 .. materielle und immaterielle Leistungen im Rahmen der Vorbereitung oder 6. materielle und immaterielle Leistungen im Rahmen der Vorbereitung oder 

Durchfühnmg anlagenbezogencr Investitionen DurchführunK anla~enbezogener Investitionen 
... ... 
b) in Ländern. mit denen bilaterale Abkommen zur Reduktion von 

Emissionen klimarelevanter Gase existieren. die zur Umsetzung 
nationaler. gemeinschaftlicher oder internationaler Reduktionsziele b) in Ländern. mit denen bilaterale Abkommen zur Reduktion von 
gesetzt werden. sofern die Reduktionseinheiten für Österreich Emissionen klimarelevanter Gase existieren, die zur Umsetzung 
anrechenbar sind. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. nationaler. gemeinschaftlicher oder internationaler Redu~!ionsziele 

Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermächtigt. im Einvernehmen mit gesetzt werden. sofern die Reduktionseinheiten für Osterreich 
dem Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister rur anrechenbar sind. 
Wirtschaft und Arbeit jene Länder. in denen die Leistungen gefordert 
werden können. per Verordnung festzulegen. 

Besondere Förderungsvoraussetzungen Besondere Förderungsvoraussetzungen 

§ 25. § 25 • 

... . .. 
(4) Für die Bereitstellung von Förderungsmitteln im Rahmen der (4) Für die Bereitstellung von Förderungsmitteln im Rahmen der 
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Umweltförderung im Ausland sind die Prüfkriterien für Maßnahmen in Österreich Umweltförderung im Ausland sind die Prüfkriterien für Maßnahmen in Österreich 
sinngemäß anzuwenden, wobei insbesondere die Effizienz der Maßnahme, ihre sinngemäß anzuwenden, wobei insbesondere die Effizienz der Maßnahme. ihre 
Relevanz für Österreich und die mit der Umweltbelastung verbundenen Gefahren zu Relevanz für Österreich und die mit der Umweltbelastung verbundenen Gefahren zu 
berücksichtigen sind. berücksichtigen sind. Für Maßnahmen gemäß § 24 Z 6 lit. b sind darüber hinaus die 

Prüfkriterien des österreichisehen JIlCDM-Programms (§§ 29 ff) sinngemäß 
anzuwenden. 

IV. Abschnitt 

Österreichisches JIICDM-Programm 

Ziel 

§ 29. 

Ziel dieses Programms ist es. mit der Anwendung der flexiblen Mechanismen 
"Gemeinsame Umsetzung - Joint Implementation" und "Mechanismus für 
umwelt verträgliche Entwicklung Clean Development Mechanism" (JI und CDM-
Programm) im Rahmen der nationalen Klimastrategie einen Beitrag zur Erreichung des 
österreichischen Reduktionszieles von 13 % der Emissionen von Treibhausgasen 
gemäß Entscheidung des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 25. April 2002 
über die Ratifikation des Kyoto-Protokolls durch die Gemeinschaft zu leisten. 

Begriffshestimmungen 

§ 30. 

(1) .. Gemeinsame Unterstützung" bezeichnet die gemeinsame Durchführung von 
emissionsreduzierenden Projekten durch zwei Parteien gemäß der Anlage I des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. BGBl. Nr. 
414/1994. 

(2) "Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung" bezeichnet die 
Durchführung von Projekten in einem Land, das nicht der Anlage I des 
Rahmenübereinkonunens angehört. 

(3) Eine Emissionsreduktionseinheit entspricht einer metrischen Tonne 
Kohlendioxid-Äquivalent. berechnet unter Verwendung der globalen 
Erwärrnungspotenziale gemäß Entscheidung 2/ep.3 der Vertragsparteienkonferenz des 
Rahmenübereinkommens. 

Gegenstand des Progranuns 

§31. 

- - _ .. - ----_ .. --- ------
( I ) Gegenstand des Programms sind: -_ ... _- ----

Umweltförderung/U mweltförderung~gesetzj Aktuelle Fassung ll 

354/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
44 von 49

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



I. Projekte. die zur Venneidung oder Verringerung von Umweltbelastungen 
durch Treibhausgasen im Sinne der relevanten internationalen 
Vereinbarungen führen; 

2. Immaterielle Leistungen, wie etwa Grundsatzkonzepte, Studien, Gutachten. 
Validierungen. Schulungen. die im Zusammenhang mit den in Z 1 
genannten Maßnahmen notwendig sind, einschließlich der hierfür 
erforderlichen Vorleistungen und Versuche. 

(2) Aus Projekten gemäß Abs. I Z I resultierende Emissionsreduktionseinheiten 
können mit Mitteln des Programms zur Erfüllung des österreichischen Reduktionszieles 
(§ 29) angekauft werden. 

n) Maßnahmen. die Gegenstand der Förderung gemäß § 24 Z 6 lit. b sind, sind 
nicht Gegenstand dieses Programms. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 32. 

(I) Die Anerkennung als JI- oder CDM-Projekt sowie gegebenenfalls der Ankauf 
von Reduktionseinheiten aus einem Projekt gemäß § 31 Abs. I Z I setzt jedenfalls 
voraus. dass das Projekt: 

1. die relevanten internationalen yereinbarungen erfüllt; 

2. das Gastland dem Projekt und im Fall von ]I dem Transfer von 
Emissionsreduktionseinheiten zustimmt; 

J. die Reduktionseinheiten für Österreich anrechenbar sind. 

(2) Nähere Bestimmungen insbesondere betreffend die Projektkriterien und die 
bevorzugten Pro;ekttypen sind in den Richtlinien p;emäß § 13 Abs. 5 zu regeln. 

(3) Die Zustimmung des Bundesministers für Land- u. Fortwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirt.schaft zum Ankauf von Reduktionseinheiten aus einem Projekt gemäß § .11 
Abs. 1 Z 1 bedeutet gleichzeitig die Anerkennung des Projektes als 11- oder CDM-
Projekt durch die Republik Östmcich. 

Ankaufswerber 

§ 33. 

Ansuchen auf den Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten können von jeder 
natürlichen oder juristischen Person. die Projekte gemäß § 31 Abs. J Z I durchführt. 
gestellt werden. 

,- Kommission 
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§ 34. 

Die gemäß § 7 Z 3 ( österreichisches J I1CDM-Programm) eingerichtete 
Kommission besteht aus 

1. zwei Vertretern des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft; 

2. je einem Vertreter 

a) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit: 

b) des Bundesministeriums für Finanzen; 

c) des Bundesministeriums für Verkehr, [nnovation und Technologie; 

d) des Bundeskanzleramtes: 

e) des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten: 

3. je einem Vettreter 

a) der Wirtschafts kammer Österreich; 

b) der Bundesarbeitskammer; 

c) des Österreichischen Gewerkschaftsbundes; 

4. einem Vertreter der Länder. 

Reeisterstelle 

§ 35. 

Mit der Führung des nationalen Emissionsregisters ist eine geeignete Stelle 
(RegistersteIle) zu betrauen. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermächtigt. die RegistersteIle per Verordnung 
festzulegen und einen Vertrag für die inhaltliche Ausgestaltung der Tätigkeit der 
Registerstelle abzuschließen. Dabei geIten die Bestimmungen gemäß § 11 Abs. 2 bis 6 
sinngemäß. 

Berichte 

§36. 

(I) Unbeschadet des § 11 Abs. 6 und 7 hat das Sekretariat ldie Abwicklungsstelle) 
jährlich an den Bundesminister für Land- und Forstwit1schaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über seine Tätigkeit ~owie über die laufenden und abgeschlossenen 
Projekte, insbesondere über die erwartete oder erzielte Treibhausgasemissionsreduktion 
und die vertraglich zugesagten oder erworbenen Emissionsreduktionseinheiten sowie 
über allfällige soziale und sonstige Umweltauswirkungen der Projekte zu berichten. 
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Dieser Bericht umfasst auch den an das Sekretariat des Rahmenübereinkommens über 
Klimaänderungen zu legenden Bericht. 

(2) Die Berichte des Sekretariats sind der Öffentlichkeit via Internet zugänglich 
zu machen. 

IV. Abschnitt V. Abschnitt 

Altlastensanierung Altlastensanierung 

Ziele 

§ 29. § 37 . 

.. , ... 
Förderun~swerber Förderungswerber 

§ 32. §40. 

Ein Ausuchen auf FörderuTig kann gestellt werden von Ein Ansuchen auf Förderung kann gestellt werden von 
... .,. 

4. einem Unternehmen, dessen überwiegender Unternehmensgegenstand die 
Altlastensanierung und die Abfallhehandlung ist: 

5. dem Eigentümer oder Verfugungsberechtigten einer Liegenschaft. auf der sich 4. dem Eigentümer oder Vt:rfügungsbetcchtigten einer Liegenschaft. auf der sich 
eine Altlast befindet. eine Altlast befindet. 

V. Abschnitt VI. Abschnitt 

Vollziehung Vollziehung 

§ 35. § 43. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind Mit der Volll.iehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 1. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft im Einvernehmen Wasserwirtschaft im Einvernehmen 
a) mit dem Bundesminister für Finanzen hinsichtlich § I J Abs. I, der a) mit dem Bundesminister für Finanzen hinsichtlich § 11 Abs. 1 sowie der I 

Richtlinien nach § 13 Abs. 2 sowie der Verordnun,g nach § 24 Z 6 lit. b; Richtlinien nach § 13 Abs. 2, 4 und 5: 
b) mit dem Bundesminister für Wit1schaft und Arbeit hinsichtlich der 

Richtlinien nach § I3 Abs. " betreffend Siedlungswasserwirtschafl: - b) mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hinsichtlich der hinsichtlich der Richtlinien nach § 13 Abs. " betreffend - Richtlinien nach § J 3 Abs. 2 betreffend Siedlungs wasserwirtschaft, Siedlungs wasserwirtschaft, Umweltförderung im Inland und 
Umweltfördemng im Ausland. hinsichtlich der Richtlinien nach § 13 Ahs. 3 Umweltförderung im Inland und Umweltfördenmg im Ausland: 

und 4 sowie der Verordnung nach § 24 Z 61it. b; 
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2. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich § 15; 2. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich § 15; 

3. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 3. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft im Übrigen betraut. Wasserwirtschaft im Übri~en. 

VII. Abschnitt VIII. Abschnitt 

§ 46. 

Die in diesem Bundesgesetz verwendeten Funktionsbezeichnungen sind 
geschlechtsneutral zu verstehen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 38. § 47. 

( I) Dieses Bundesgesetz tritt am I. April 1993 in Kraft. ,,( I) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. April 1993 in Kraft. 

(2) § 6 Abs. 2a in der Fassung BGB!. I. Nr. 96/1997, tritt mit l. Jänner 1996 in (2) § 6 Abs. 2a in der Fassung BGB!. I. Nr. 96/1997, tritt mit I. Jänner 1996 in 
Kraft. Kraft. 

m § I1 Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 11, treten mit Inkrafttreten des BGB!. I NT. (3) § 6 Abs. 2 lit. a und Jit. b, § 6 Abs. 2a sowie § 37 Abs. 5a und Abs. 5f in der 
96/1 997 außer Kraft. Fassung des Bundesgesetzes BGB\. 108/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(4) § I1 Abs. 2 erster Satz in der Fassung BGB\. Nr. 185/1993 tritt mit Ablauf des (4) § 11 Abs. 1 und § 37 Abs. 2 zweiter Satz, jeweils in der Fassung BGB!. I Nr. 
31. Dezember J 997 außer Kraft. 96/1997 treten mit l. Jänner 1998 in Kraft. 

(5) § 11 Abs. I und § 37 Abs. 2 zweiter Satz, jeweils in der Fassung BGB!. I Nr. (5) § 1I Abs. 1 in der Fassung BGBl. I Nr. xxl2002 tritt mit dem Tag nach der 
9611997 treten mit I. Jänner 1998 in Kraft. Kundmachung in Kraft. 

(6) § 6 Abs. 2 Iit. a und Jit. b, § 6 Abs. 2a sowie § 37 Abs. Sa und Abs.5f in der (6) § 11 Abs. 1 in der Fassung BGB!. I Nr. 47/2002 tritt mit 1. Jänner 2004 in 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL. 108/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. Kraft. 

(7) § 11 Abs. 1 in der Fassung BGBL. I Nr. 4712002 tritt mit l. Jänner 2004 in (7) § 11 Abs. 2 erster Satz in der Fassung BGB!. Nr. 185/1993 tritt mit Ablauf des 
Kraft. 31. Dezember 1997 außer Kraft. 

(8) Die Betragsändemng im zweiten Absatz des § 21 tritt mit 1. Jänner 2002 in (8) § II Abs. 2 zweiter Satz und Abs. I I treten mit Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 
Kraft. 96/1997 außer Kraft. 

(9) Die Betragsändemng im zweiten Absatz des § 21 in der Fassung BGBl. I Nr. 
47/2002, § 15 Abs. 2 sowie § 40 Z 4, jeweils in der Fassung BGB!. I Nr. xxl2002, 
treten mit I. Jänner 2003 in Kraft. 

(10) Der Einleitungssatz in § 1, § 1 Z 3, § 2 Abs. L § 3 bis § 6 Abs. 1 bis 3, § 10 
Abs. 1, § 11 Abs. 2 bis 8, § 12mport; , § 13 Abs. 1 und Abs. 4 bis 7, § 14 Abs. 1 und 3, 
§ 24 Z 6 lit. b, § 29 bis § 36. § 43 sowie § 46, jeweils in der Fassung BGB!. I Nr. 
xxJ2002. treten mi!Q(!I1'lIagl1<lch der KlIl1<llllachung in Kraft. 
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